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Regierungsvorlage 
Übereinkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung von 
Malaysia zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf 

dem Gebiete der Steuern vom Einkommen samt Protokoll 

ÜBEREINKOMMEN 

ZWISCHEN DER REGIERUNG DER RE­
PUBLIK ÖSTERREICH UND DER RE­
GIERUNG VON MALAYSIA ZUR VER­
MEIDUNG DER DOPPELBESTEUE­
RUNG UND ZUR VERHINDERUNG 
DER STEUERUMGEHUNG AUF DEM 
GEBIETE DER STEUERN VOM EIN-

KOMMEN 

DIE REGIERUNG DER REPUBLIK ÖSTER­
REICH 
UND 

DIE REGIERUNG VON MALAYSIA 

VON DEM WUNSCHE GELEITET, ein 
Übereinkommen zur Vermeidung der Doppelbe­
steuerung und zur Verhinderung der Steuerumge­
hung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen abzuschließen, haben folgendes 
vereinbart: 

Artikel 1 

Persönlicher Geltungsbereich 

Dieses Übereinkommen gilt für Personen, die in 
einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten 
ansässig sind. 

Artikel 2 

Unter das Abkommen fallende Steuern 

(1) Dieses Übereinkommen gilt, ohne Rücksicht 
auf die Art der Erhebung, für Steuern vom 
Einkommen, die von einem Vertragsstaat erhoben 
werden. 

(Übersetzung) 

AGREEMENT 

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF AUSTRIA AND THE 
GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR 
THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXA­
TION AND THE PREVENTION OF 
FISCAL EVASION WITH RESPECT TO 

T AXES ON INCOME 

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
AUSTRIA 

AND 
THE GOVERNMENT OF MALAYSIA 

DESIRING to conclude an Agreement for the 
avoidance of Double Taxation and the Prevention 
of FiscarEvasion with respect to Taxes on Income, 
have agreed as folIows: 

Article 1 

Personal Scope 

This Agreement shall apply' to persons who are 
residents of one or both of the Contracting States. 

Article 2 

Taxes Covered 

1. This Agreement ?hall apply to taxes on income 
imposed by a Contracting State, irrespective of the 
manner in which they are levied. 
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(2) Zu den Steuern, die Gegenstand dieses 
Übereinkommens sind, gehören: 

a) in Malaysia: 
i) die Einkommensteuer (income tax) sowie 

die Mehrgewinnsteuer (excess profit tax); 
ii) die Ergänzungsteuer zur Einkommen­

steuer (Entwicklungsteuer, development 
tax); und 

iii) die Steuer auf EinkÜnfte aus Öl (petro­
leum income tax) (im folgenden als 
"malaysische Steuer" bezeichnet); 

b) in Österreich: 
i) die Einkommensteuer; 

ii) die Körperschaftsteuer; 

iii) die Aufsichtsratsabgabe; und 

iv) die Gewerbesteuer einschließlich der 
Lohnsummensteue'r (im folgenden als 
"österreichische Steuer" bezeichnet). 

(3) Das Übereinkommen gilt auch für alle Steuern 
gleicher oder im wesentlichen ähnlicher Art vom 
Einkommen, die nach' der Unterzeichnung des 
Übereinkommens neben den bestehenden Steuern 
oder an deren Stelle erhoben werden. Die 
zuständigen Behörden der Veriragsstaaten teilen 
einander die in ihren Steuergesetzen eingetretenen 
wesentlichen Änderungen mit. 

Artikel 3 

Allgemeine Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieses Übereinkommens, wenn der 
Zusammenhang nichts anderes erfordert, 

a) bedeutet der Ausdruck "Malaysia" den 
malaysischen Bund und umfaßt die angren­
zenden Hoheitsgewässer und das Gebiet des 
FestiandsQckels und der darüberliegenden 
Gewässer, in dem Malaysia seine Hoheits­
rechte in Übereinstimmung mit dem Völker­
recht und dem Recht Malaysias ausübt; 

b) bedeutet der Ausdruck "Österreich" die 
Republik Österreich; 

c) bedeutet der Ausdruck "ein Vertrags staat" 
und "der andere Vertrags staat", je nachdem, 
Malaysia oder Österreich; 

d) umfaßt der Ausdruck "Person" natürliche 
Personen, Gesellschaften und alle anderen 
Personenvereinigungen, die für die Besteue­
rung als Steuersubjekte behandelt werden; 

e) bedeutet der Ausdruck "Gesellschaft" juristi­
sche Personen oder Rechtsträger, die für die 
Besteuerung wie juristische Personen 'behan­
delt werden; 

f) bedeuten die Ausdrücke "Unternehmen eines 
Vertrags staats" und "Unternehmen des ande­
ren Vertragsstaats" , je nachdem, ein Unter­
nehmen, das von einer in einem Vertragsstaat 

2. The taxes which are the subject of this 
Agreement are: 

(a) in Malaysia: 
(i) the income tax and excess profit tax; 

(ii) the supplementary income tax (develop­
ment tax); and 

(iii) the petroleum income tax (hereinafter 
referred to as "Malaysian tax"); 

(b) in Austria: 
(i) the income tax (die Einkommensteuer); 

(ii) the corporation tax (die Körperschaft­
steuer) ; 

(iii) the directors' tax (die Aufsichtsratsab­
gabe); and 

(iv) the tax on commercial and industrial 
enterprises, including the tax levied on the 
sum of wages (die Gewerbesteuer ein­
schließlich der Lohnsummensteuer) (here­
inafter referred to as "Austrian tax"). 

3. The Agreement shall also apply to any identical 
or substantially similar taxes on income which are 
imposed after the date of signature of this 
Agreement in addition to, or in place of, the existing 
taxes. ,The competent authorities of the Contracting 
States shall notify each other of important changes 
which have been made in theiT respective taxation 
laws. 

Article3 

General Defmitions 

1. In this Agreement, unless the context otherwise 
reqUIres: 

(a) the term "Malaysia" means the Federation of 
Malaysia and includes the adjacent territorial 
waters and the areas of the continental shelf 
and the waters superjacent to it, over which 
Malaysia exercises its rights in accordance 
with international law and the laws of 
Malaysia; 

(b) the term "Austria" means the Republic of 
Austria; 

(cy the terms "a Contracting State" and "the 
other Contracting State" mean Malaysia or 
Austria as the context requires; 

(d) the term "person" includes an individual, a 
company and any other body of persons which 
is treated as a taxable unit for tax purposes ; 

(e) the term "company" means any body 
corporate or any entity which is treated as a 

. body corporate for tax purposes; 

(f) the terms "enterprise of a Contracting State" 
and "enterprise of the other Contracting 
State" mean respectively an enterprise carried 
on by a resident of a Contracting State and an 
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ansässigen Person betrieben wird, oder ein 
Unternehmen, das von einer im anderen 
Vertrags staat ansässigen Person betrieben 
wird; 

g) bedeutet der Ausdruck "Steuer", je nachdem, 
malaysische Steuer oder österreichische 
Steuer; 

h) bedeutet der Ausdruck "Staatsangehörige": 
i) natürliche Personen, die die Staatsangehö­

rigkeit eines Vertragsstaats besitzen; 
ii) juristische Personen, Personengesellschaf­

ten, Personenvereinigungen und andere 
Körperschaften, die nach dem in' einem 
Vertragsstaat geltenden Recht errichtet 
worden sind; 

i) bedeutet der Ausdruck "internationaler Ver­
kehr" jede Beförderung mit einem Seeschiff 
oder Luftfahrzeug, das von einem Unterneh­
men eines Vertragsstaats betrieben wird, es sei 
denn, das Seeschiff oder Luftfahrzeug wird 
ausschließlich zwischen Orten im anderen 
Vertragsstaat betrieben; 

j) bedeutet der Ausdruck "zuständige Behörde" 
i) in Malaysia den Finanzminister oder 

seinen bevollmächtigten Vertreter; 

ii) in Österreich den Bundesminister für 
Finanzen, 

(2) Bei der Anwendung des Übereinkommens 
durch einenVertragsstaat hat, wenn der Zusam~ 
menhang nichts anderes erfordert, jeder im 
Übereinkommen nicht definierte Ausdruck die 
Bedeutung, die ihm nach dem Recht dieses Staates 
über die Steuern zukommt, für die das Übereinkom­
men gilt. 

Artikel 4 

Ansässige Person 

(1) Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet 
der Ausdruck "eine in einem Vertragsstaat ansässige 
Person" eine Person, die nach dem Recht dieses 
Staates dort auf Grund ihres Wohnsitzes, des Ortes 
ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen ähnlichen 
Merkmals steuerpflichtig ist. Der Ausdruck umfaßt 
jedoch nicht eine Person, die in diesem Staat nur mit 
Einkünften aus Quellen m diesem Staat steuer­
pflichtig ist. 

(2) Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in 
beiden Vertragsstaaten ansässig, so gilt folgendes: 

a) Die Person gilt als in dem Staat ansässig, in 
dem sie über eine ständige Wohnstätte 
verfügt; verfügt sie in beiden Staaten über eine 
ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem 
Staat ansässig, zu dem sie die engeren 
persönlichen und wirtschaftlichen Beziehun­
gen hat (Mittelpunkt der Lebensinteressen); 

enterprise carried on by a resident of the other 
Contracting State; 

(g) the term "tax" me ans Malaysian tax or 
Austrian tax, as the context requires; 

(h) the term "national" means: 
(i) any individual possessing the nationality or 

citizenship of a Contracting State; 
(ii) any legal person, partnership, association 

and any other entity deriving its status as 
such from the laws in' force in a 
Contracting State; 

(i) the term "international traffic" means any 
transport by a ship or aircraft operated by an 
enterprise of a Contracting State, except when 
the ship or aircraft is operated solely between 
places in the other Contracting State; 

(j) the term "competent authority" means: 
(i) in the case of Malaysia, the Minister of 

Finance or his authorised representative; 
and 

(i\) in the case of Austria, the Federal Minister 
ofFinance. 

2. In the' application of the Agreement by a 
Contracting State any term not defined therein 
shall, unless the context otherwise requires, have the 
meaning which it has under the laws of that State 
concermng the taxes to which the Agreement 
applies. 

Article 4 

Resident 

1. For the purposes of this Agreement, the term 
"resident of a Contracting State" means any person 
who, under the laws of thatState, is liable 10 tax 
therein by reason of his residence, place of 
management or any other criterion of a similar 
nature. But this term does not inelude any person 
who is liable to tax in that State in respect only of 
income from sources in that State. 

2. Where by reason of the provlSlons of 
paragraph 1 an individual IS a resident of both 
Contracting States, then his status shall be 
determined as follows: 

(a) he shall be deemed to be a resident of the State 
in which he has a permanent horne available 10 

hirn; if he has a permanent horne available to 
hirn in both States, he shall be deemed to be a 
resident of the State with which his personal 
and economic relations are eloser (centre of 
vital interests); 

2 
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b) kann nicht bestimmt werden, in welchem Staat 
die Person den Mittelpunkt ihrer Lebensinter­
essen hat, oder verfügt sie in keinem der 
Staaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt 
sie als in dem Staat ansässig, in dem sie ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat; 

c) hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
in beiden Staaten oder in keinem der Staaten, 
so gilt sie als in dem Staat ansässig, dessen 
Staatsangehöriger sie ist; 

d) ist die Person Staatsangehöriger beider 
Staaten oder keines der Staaten, so werden 
sich die zuständigen Behörden der Vertrags­
staaten bemühen, die Frage in gegenseitigem 
Einvernehmen zu regeln. 

(3) Ist nach Absatz 1 eine ,andere als eine 
natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansäs­
sig, so gilt sie als in dem Staat ansässig, in dem sich 
der Ort ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung befin­
det. 

Artikel 5 

Betriebstätte 

(1) Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet 
der Ausdruck "Betriebstätte" eine feste Geschäfts­
einrichtung, durch die die Tätigkeit eines Unterneh­
mens ganz oder teilweise ausgeübt wird. 

(2) Der Ausdruck "Betriebstätte" umfaßt insbe­
sondere: 

a) einen Ort der Leitung, 
b) eine Zweigniederlassung, 
c) eine Geschäftsstelle, 
d) eine Fabrikationsstätte, 
e) eine Werkstätte, 
f) ein Bergwerk, ein Öl~ oder Gasvorkommen, 

einen -Steinbruch oder eine andere Stätte der 
Ausbeutung von Bodenschätzen, einschließ­
lich der Gewinnung von Holz oder anderen 
forstwirtschaftlichen Produkten, und 

g) eine Farm oder Plantage. 

(3) Eine Bauausführung oder Montage ist nur 
dann eine Betriebstätte, wenn ihre Dauer sechs 
Monate überschreitet. 

(4) Als Betriebstätten gelten nicht: 

a) Einrichtungen, die . ausschließlich zur La­
gerung, Ausstellung oder Auslieferung von 
Gütern oder Waren des Unternehmens 
benutzt werden; 

b) Bestände von Gütern oder Waren des 
Unternehmens, die ausschließlich zur La­
gerung, Ausstellung oder Auslieferung unter­
halten werden; 

c) Bestände von Gütern oder Waren des 
Unternehmens, die ausschließlich zu dem 
Zweck unterhalten werden, durch ein anderes 
Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet zu 
werden; 

(b) if the State in which he has his centre of vital 
interests cannot be determined, or if he has not 
a permanent horne available to hirn in either 
State, he shall be deemed to be a resident of 
the State in which he has an habitual abode; 

(c) if he has an habitual abode in both States or in 
neither of them, he shall be deemed to be a 
resident of the State of which he is anational; 

(d) if he is anational of both States or of neither of 
rhem, the competent authorities of the 
Contracting States shall endeavour to settle 
the question by mutual agreement. 

3. Where by reason of the provisions of 
paragraph 1 a person other than an individual is a 
resident of both Contracting States, then it shall be 
deemed to be a resident of the State in which its 
place of effective management is situated. 

Artide 5 

Permanent Establishment 

1. For the purposes of this Agreement, the term 
"permanent establishment" means a fixed place of 
business through which the business of an enterprise 
is wholly or partly carried on. 

2. The term "permanent establishment" includes 
especially: 

(a) a place of management; 
(b) a branch; 
(c) an office; 
(d) a factory; 
(e) a workshop; 
(f) a mine, an oil or gas weil, a quarry or any other 

place of extraction of natural resources 
including timber or other forest produce, and 

(g) a farm or plantation. 

3. A building site or construction, installation or 
assembly project constitutes a permanent establish­
ment only if it lasts more than six months. 

4. The term "permanent establishment" shall be 
deemed not to include: 

(a) the use of facilities solely for the purpose of 
storage, display or delivery of goods or 
merchandise belonging to the enterprise; 

(b) the maintenance of a stock of goods or 
merchandise belonging to the enterprise solely 
for the purpose of storage, display or delivery; 

(c) the maintenance of a stock of goods or 
merchandise belonging to the enterprise solely 
for the purpose of processing by another 
enterprise; 

1223 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)4 von 26

www.parlament.gv.at



1223 der Beilagen 5 

d) eine feste Geschäftseinrichtung, die aus­
schließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 
für das Unternehmen Güter oder Waren 
einzukaufen oder Informationen zu beschaf-· 
fen; 

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die aus­
schließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 
für das Unternehmen andere Tätigkeiten 
auszuüben, die vorbereitender Art sind oder 
eine Hilfstätigkeit darstellen; 

f) eine feste Geschäftseinrichtung, die aus­
schließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 
mehrere der unter lit. abis e genannten 
Tätigkeiten auszuüben, vorausgesetzt, daß die 
sich daraus ergebende Gesamttätigkeit der 
festen Geschäftseinrichtung vorbereitender 
Art ist oder eine Hilfstätigkeit darstellt. 

(5) Ein Unternehmen eines Vertragsstaates wird 
so behandelt, als habe es eine Betriebstätte im 
anderen Vertragsstaat, wenn es in diesem anderen 
Staat eine Aufsichtstätigkeit im Zusammenhang mit 
einer in diesem anderen Staat unterhaltenen 
Bauausführung oder Montage ausführt, deren 
Dauer sechs Monate innerhalb eines Kalenderjahres 
überschreitet. 

(6) Ist eine Person (mit Ausnahme eines Maklers, 
Kommissionärs oder eines anderen unabhängigen 
Vertreters im Sinne des Absatzes 7) in einem 
Vertragsstaat für ein Unternehmen des anderen 
Vertragsstaates tätig, so wird sie so behandelt, als 
habe sie im erstgenannten Staat eine Betriebstätte, 

.wenn 
a) sie im erstgenannten Staat die Vollmacht 

besitzt, im Namen des Unternehmens Ver­
träge abzuschließen und sie die Vollmacht 
dort gewöhnlich ausübt, es sei denn, diese 
Tätigkeiten beschränken sich auf den Einkauf 
von Gütern oder Waren für das Unternehmen; 

b) sie im erstgenannten Staat Bestände von 
Gütern oder Waren des Unternehmens 
unterhält, aus denen sie regelmäßig für das 
Unternehmen Aufträge erfüllt. ' 

(7) Ein Unternehmen eines Vertragsstaates wird 
nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine 
Betriebstätte im anderen Vertragsstaat, weil es dort 
seine Tätigkeit durch einen Makler, Kommissionär 
oder einen anderen unabhängigen Vertreter ausübt, 
sofern diese Personen im Rahmen ihrer ordentli­
chen Geschäftstätigkeit handeln. 

Wird jedoch die Tätigkeit dieses Vertreters zur 
Gänze oder fast zur Gänze für dieses Unternehmen 
ausgeübt, wird er nicht als unabhängiger Vertreter 
angesehen, wenn die Beziehungen zwischen dem 
Vertreter und dem Unternehmen nicht den 
Grundsätzen des Fremdvergleichs entsprechen. 

(8) Allein dadurch, daß eine in einem Vertrags­
staat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft 
beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht 
wird, die im anderen Vertragsstaat anSässig ist oder 

(d) the maintenance of a fixed place of business 
solely for the purpose of purchasing goods or 
merchandise or of collecting information, for 
the enterprise; 

Ce) the maintenance of a fixed place of business 
solely for the purpose of carrying on, for the 
enterprise, any other activity of apreparatory 
or auxiJiary character; 

(f) the maintenance of a fixed place of business 
solely for any combination of activities 
mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), 
provided that the overall activity of the fixed 
place of business resulting from this combina­
tion is of apreparatory or auxiliary character. 

5. An enterprise of a Contracting State shall be 
deemed to have a permanent establishment in the 
other Contracting State if it carries on supervisory 
activities in that other State for more than six 
months within a calendar year in connection with a 
construction, installation or assembly project which 
is being undertaken in that other State. 

6. A person (other than a broker, general 
commlSSlon agent or any other ag~nt of an 
independent status to whom paragraph "7 applies) 
acting in a Contracting State on behalf of an 
enterprise of the other Contracting State shall be 
deemed to be a permanent establishment in the 
first-mentioned State, if: 

(a) he has, and habitually exercises in the 
first-mentioned State, an authority to con­
c1ude contracts in the name of the enterprise, 
unless his activities are limited to the purehase 
of goods or merchandise for the enterprise; 

(b) he maintains in the first-mentioned State a 
stock of goods or merchandise belonging to 
the enterprise from which he regularly fills 
orders on behalf of the enterprise. 

7. An enterprise of a Contracting State shall not 
be deemed to have a permanent establishment in the 
other Contracting State merely because it carries on 
business in that other State through a broker, 
general commission agent or any other agent Of an 
independent status, where such persons are acting in 
the ordinary course of their business. 

However, when the activities of such an agent are 
devoted wholly or alm ost wholly on behalf of that 
enterprise, he shall not be considered an agent of an 
independent status if the transactions between the 
agent and the enterprise were not made ·under arm's 
length conditions. 

8. The fact that a company which is a resident of a 
Contracting State controls or is controlled by a 
company which is a resident of the other 
Contracting State or which carries on business in 
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dort (entweder durch eine Betriebstätte oder auf 
andere Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird keine der 
beiden Gesellschaften zur Betriebstätte der anderen. 

Artikel 6 

Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen 

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person aus unbeweglichem Vermögen 
bezieht, das im anderen Vertragsstaat liegt, dürfen 
im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Im Sinne dieses Übereinkommens hat der 
Ausdruck "unbewegliches Vermögen" die Bedeu­
tung, die ihm nach dem Recht des Vertragsstaats 
zukommt, in dem das Vermögen liegt. Der 
Ausdruck umfaßt in jedem Fall das Zubehör zum 
unbeweglichen Vermögen, das lebende und tote 
Inventar land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, 
die Rechte, für die die Vorschriften des Privatrechts 
über Grundstücke gelten, Nutzungsrechte an 
unbeweglichem Vermögen sowie Rechte auf verän­
derliche oder feste Vergütungen für die Ausbeutung 
oder das Recht auf Ausbeutung von Mineralvor-' 
kommen, ÖI- oder Gasvorkommen, Steinbrüchen 
und andere Stätten der Ausbeutung von Boden­
schätzen, einschließlich der Gewinnung von Holz 
und anderen forstwirtschaftlichen Produkten. 
Schiffe und Luftfahrzeuge gelten nicht als unbeweg­
liches Vermögen. 

(3) Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmittel­
baren Nutzung, der Vermietung oder Verpachtung 
sowie jeder anderen Art der Nutzung unbewegli­
chen Vermögens. 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Einkünfte 
aus unbeweglichem Vermögen eines Unternehmens 
und für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen, 
das der Ausübung einer freiberuflichen Tätigkeit 
dient. 

Artikel 7 

Untemehmensgewinne 

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertrags­
staats dürfen nur in diesem Staat besteuert werden, 
es sei denn, das Unternehmen übt seihe Tätigkeit im 
anderen Vertragsstaat durch eine dort gelegene 
Betriebstätte aus. I Übt das Unternehmen seine 

. Tätigkeit auf diese Weise aus, so dürfen die 
Gewinne eies Unternehmens im anderen Staat 
besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser 
Betriebstätte zugerechnet werden können. 

(2) Übt ein Unternehmen eines Vertragsstaats 
seine Tätigkeit im anderen Vertragsstaat durch eine 
dort gelegene Betriebstätte ·aus, so werden vorbe­
haltlich des Absatzes 3 in jedem Vertragsstaat dieser 
Betriebstätte die Gewinne zugerechnet, die sie hätte 
erzielen können, wenn sie eine gleiche oder ähnliche 
Tätigkeit unter gleichen oder ähnlichen Bedingun­
gen als selbständiges Unternehmen ausgeübt hätte 

that other State (whether through a permanent 
establishment or otherwise), shall not of itself 
constitute either company a permanent establish­
ment of the other. 

Article 6 

Income from Immovable Property 

1. Income derived by a resident ofa Contracting 
State from immovable property situated in the other 
Contracting State may be taxed in that other State. 

2. For the purposes of this Agreement, the term 
"immovable property" shall be defined in ac cord­
ance with the laws of the Contracting State in which 
the property in question is situated. The term shall in 
any case include property accessory to immovable 
property, livestock and equipment used in agricul­
ture and forestry, rights to which the provisions of 
general law respecting landed property apply, 
usufruct of immovable property and rights to 
variable or fixed payments as consideration for the 
working of, or the right to work, mineral deposits, 
oil or gas weHs, quarries and other places of the 
extraction of naturalresources including timber or 
other forest produce. Ships, boats and aircraft shall 
not be regarded as immovable property. 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to 
income derived from the direct use, letting, or use in 
any other form of immovable property. 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shaH also 
applyto the income from immovable property of an 
enterprise and to income from immovable property 
used for the performance of professional services. 

Article 7 

Business Profits 

1. The profits of an enterprise of a Contracting 
State shall be taxable only in that State unless the 
enterprise carries on business in the other 
Contracting State through a permanent establish­
ment situated therein. If the enterprise carries on 
business as aforesaid, the profits of the enterprise 
may be taxed in the other State but only so much of 
them as is attributable to that permanent establish­
ment. 

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where 
an enterprise of a Contracting State carries on 
business in the other Contracting State through a 
permanent establishment situated therein, there 
shall in each Contracting State be attributed to that 
permanent establishment the profits which it might 
be expected to make if it were a distinct and separate 
enterprise engaged in the same or similar activities 
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und im Verkehr mit dem Unternehmen, dessen 
Betriebstätte sie ist, völlig unabhängig gewesen 
. wäre. 

(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer 
Betriebstätte werden die für diese Betriebstätte 
entstandenen Aufwendungen, einschließlich der 
Geschäftsführungs- und allgemeinen Verwaltungs­
kosten, die abzugsfähig wären, wenp die Betrieb­
stätte ein unabhängiges Unternehmen wäre, inso­
weit zum Abzug zugelassen, als sie der Betriebstätte 
sachlich zuzuordnen sind, gleichgültig, ob sie in 
dem Staat,· in dem die Betriebstätte liegt, oder 
anderswo entstanden sind. 

(4) Fehlt es der zuständigen Behörde an 
ausreichenden Informationen zur Ermittlung des 
der Betriebstätte eines Unternehmens zuzurechnen- -
den Gewinnes, so kann die Steuerschuld einer 
Person gemäß diesem Artikel nach den Gesetzen 
dieses Staates von der Abgabenbehörde im Wege 
des Ermessens oder einer Schätzung bestimmt 
werden, vorausgesetzt, daß die Anwendung dieser 
Gesetze unter Berücksichtigung der der Abgabenbe­
hörde zur Verfügung stehenden Informationen mit 
den Grundsätzen dieses Artikels übereinstimmt. 

(5) Auf Grund des bloßen Einkaufs von Gütern 
oder Waren für das Unternehmen wird elller 
Betriebstätte kein Gewinn zugerechnet. 

(6) Bei der Anwendung der vorstehenden Absätze 
sind die der Betriebstätte zuzurechnenden Gewinne 
jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei denn, 
daß ausreichende Gründe dafür bestehen, anders zu 
verfahren. 

(7) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in 
anderen Artikeln dieses Übereinkommens behandelt 
werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel 
durch die Bestimmungen dieses Artikels nicht 
berührt. 

Artikel 8 

Seeschiffahrt und Luftfahrt 

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertrags­
staats aus dem Betrieb von Seeschiffen oder 
Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr dürfen 
nur in diesem Staat besteuert werden. 

(2) Gewinne eines Unternehmens eines Vertrags­
staats aus dem Betrieb von Seeschiffen im 
internationalen Verkehr, die aus dem anderen 
Vertragsstaat stammen, dürfen in diesem anderen 
Vertragsstaat besteuert werden; die in diesem 
anderen Staat.von diesen Gewinnen zu erhebende 
Steuer wird jedoch um einen Betrag in Höhe von 50 
vom Hundert dieser Steuer vermindert. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für 
Gewinnanteile aus dem Betrieb von Seeschiffen 
oder Luftfahrzeugen aus einer Beteiligung einer in 

under the same or similar .conditions and dealing 
wholly independently with the enterprise of which it 
is a permanent establishment . 

3. In determining the profits of a permanent 
establishment, there shall be allowed as deductions 
expenses inc1uding executive and general adminis­
trative expenses, which would be deductible if the 
permanent establishment were an independent 
enterprise, insofar as they are reasonably allocable 
to the permanent establishment, whether incurred in 
the State in which the permanent establishment is 
situated or e1sewhere. 

4. If the information available to the competent 
authority is inadequate to determine the profits to be 
attributed to the permanent establishJ.I1ent of an 
enterprise, nothing in this Artic1e shall affect the 
application of any law of that State relating to dle 
determination of the tax liability of a person by the 
exercise of a discretion or the making of an estimate 
by the competent authority, provided that the law 
shall be applied, so far as the information available 
to the competent authority permits, in accordance 
with the principle of this Artic1e. 

5. No profits shall be attributed to a permanent 
establishment by reason of the mere purchase by 
that permanent establishment of goods or merchan­
dise for the enterprise. 

6. For the purposes of the preceding paragraphs, 
the profits to be attributed to the permanent 
establishment shall be determined by the same 
method year by year unless there is good and 
sufficient reason to the contrary. 

7. Where profits inc1ude items of incomewhich 
are dealt with separately in other Artic1es of this 
Agreement, then the provisions of those Artic1es 
shall not be affected by the provisions of this Artic1e. 

Article 8 

Shipping and Air Transport 

1. Profits derived by an enterprise of a 
Contracting State from, the operation of ships or 
aircraft in international traffic shall be taxable only 
in that State. 

2. Income of an enterprise of one of the 
Contracting States derived from the other Contract­
ing State from the operation of ships in international 
traffic may be taxed in that other Contracting State, 
but the tax chargeable in that other State on such 
income shall be reduced by an amount equal to fifty 
per cent of such tax. 

3. Paragraphs 1 and 2 shall also apply to the share 
of the profits from the operation of ships or aircraft 
derived by a resident of a Contracting State from the 

3 
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einem Vertrags staat ansässigen Person an einem 
Pool, einer Betriebsgemeinschaft oder einer interna­
tionalen Betriebsstelle. 

Wenn 

Artikel 9 

Verbundene Unternehmen 

a) ein Unternehmen eines Vertragsstaats unmit­
telbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, 
der Kontrolle oder dem Kapital eines 
Unternehmens des anderen Vertragsstaats 
beteiligt ist oder 

b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar 
an der Geschäftsleitung, der Kontrolle oder 
dem Kapital eines Unternehmens eines Ver­
tragsstaats und eines Unternehmens des 
anderen Vertrags staats beteiligt sind . 

und in diesen Fällen die beiden Unternehmen in 
ihren kaufmännischen oder finanziellen Beziehun­
gen an vereinbarte oder auferlegte Bedingungen 
gebunden sind, die von denen abweichen, die 
unabhängige Unternehmen miteinander vereinba­
ren würden, so dürfen die Gewinne, die eines der 
Unternehmen ohne diese Bedingungen erzielt hätte, 
wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt hat, 
den Gewinnen dieses Unternehmens zugerechnet 
uhd entsprechend besteuert werden. 

Artikel 10 

Dividenden 

(1) Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Gesellschaft an eine im anderen Vertrags­
staat ansässige Person zahlt, dürfen im anderen 
Staat besteuert werden. 

(2) Dividenden, die eine in Österreich ansässige 
Gesellschaft an eine in Malaysia ansässige Person 
zahlt, dürfen in Österreich nach dem Recht 
Österreichs besteuert werden; die Steuer darf aber, 
wenn der Empfänger der Dividenden der Nut­
zungsberechtigte ist, nicht übersteigen: 

a) S vom Hundert des' Bruttobetrags der 
Dividenden, wenn der Nutzungsberechtigte 
eine Gesellschaft (jedoch keine Personenge­
sellschaft) ist, die unmittelbar über mindestens 
2S vom Hundert des Kapitals der die 
Dividenden zahlenden Gesellschaft verfügt; 

b) 10 vom Hundert des Bruttobetrags der 
Dividenden in allen anderen Fällen. 

(3) Dividenden, die eine in Malaysia ansässige 
Gesellschaft an einen in Österreich ansässigen 
Nutzungsberechtigten zahlt, sind in Malaysia von 
jeder Steuer befreit, die auf Dividenden zusätzlich 

,zur Steuer auf das Einkommen der Gesellschaft 
erhoben wird. Dieser Absatz läßt die Bestimmungen 
des malaysischen Rechts unberührt, wonach die 
Steuer auf Dividenden, die von einer in Malaysia 
ansässigen Gesellschaft gezahlt werden und von 
denen malaysische Steuer einbehalten wurde oder 

parttclpation in a pool, a joint business or an 
international operating agency. 

Where 

Article 9 

Associated Enterprises 

(a) an enterprise of a Contracting State partici­
pates directly or indirectly in the management, 
control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or 

(b) the same persons participate directly or 
indirectly in the management, control or 
capital of an enterprise of a Contracting State 
and an enterprise of the other Contracting 
State, 

and in either case conditions are made or imposed 
between the two enterprises in their commercial or , 
financial relations which differ from those which 
would be made between independent enterprises,' 
then any profits which would, but for those 
conditions, have accrued to one of the enterprises, 
but, by reason of those conditions, have not so 
accrued,. may . be included in the profits of that 
enterprise and taxed accordingly. 

Article 10 

Dividends 

1. Dividends paid by a company which is a 
resident of a Contracting State to a resident of the 
other Contracting State may be taxed in that other 
State. 

2. Dividends paid by a company wh ich is a 
resident of Austria to a resident of Malaysia may be 
taxed in Austria in accordance with the laws of 
Autria but if the recipient is the beneficial owner of 
the dividends the tax so charged shall not exceed: 

(a) S per cent of the gross amount of the dividends 
if the beneficial owner is a company (other 
than a partners hip ) which holds directly at 

, least 2S per cent of the capital of the company 
paying the dividends; 

(b) 10 per cent of the gross amount of the 
. dividendsin all other cases. 

3. Dividends paid by a' company which is a 
resident of Malaysia to a resident of Austria who is 
the beneficial owner thereof shall be exempt from 
any tax in Malaysia which is chargeable on 
dividends in addition to the tax chargeable in respect 
of the income of the company. Nothing in this 
paragraph shall affect the provisions of the 
Malaysian law under which the tax in respect of a 
dividend paid by a company which is a resident of 
Malaysia from which Malaysian tax has been; or has 
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als einbehalten gilt, unter Bezugnahme auf den im 
malaysischen Veranlagungsjahr, das dem Jahr der 
Dividendenzahlung unmittelbar folgt, gültigen 
Steuersatz angepaßt werden kann. 

( 4) Der ih diesem Artikel verwendete Ausdruck 
"Dividenden" bedeutet Einkünfte aus Aktien oder 

. anderen Rechten - ausgenommen Forderungen -
mit Gewinnbeteiligung sowie aus sonstigen Gesell­
schaftsanteilen stammende Einkünfte, die nach dem 
Recht des Staates, in dem die ausschüttende 
Gesellschaft ansässig ist, den Einkünften aus Aktien 
steuerlich gleichgestellt sind. 

(5) Die Absätze1, 2 und 3 sind nicht anzuwenden, 
wenn der in einem Vertragsstaat ansässige, Nut- . 
zungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, in dem 
die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig 
ist, eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort 
gelegene Betriebstätte ausübt und die Beteiligung, 
für die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich 
zu dieser Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist 
Artikel 7 anzuwenden. 

(6) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige 
Gesellschaft Einkünfte oder Gewinne aus dem 
anderen Vertrags staat, so darf dieser andere Staat 
weder die von der Gesellschaft an im anderen Staat 
nicht ansässige Personen gezahlten Dividenden 
besteuern, noch Gewinne der Gesellschaft einer 
Steuer für nichtausgeschüttete Gewinne unterwer­
fen, selbst wenn die gezahlten Dividenden oder die 
nichtausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise 
aus im anderen Staat erzielten Einkünften oder 
Gewinnen bestehen. 

Artikel 11 

Zinsen 

(1) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen 
und an eine im anderen Vertragsstaat ansässige 
Person gezahlt werden, dürfen im anderen Staat 
besteuert werden. 

(2) Diese Zinsen dürfen jedoch auch in dem 
Vertragsstaat, 'aus dem sie ·stammen, nach dem' 
Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer 
darf aber, wenn der Empfänger der Zinsen der 
Nutzungsberechtigte ist, 15 vom Hundert des 
Bruttobetrags der Zinsen nicht übersteigen. 

(3) Un~eachtet des Absatzes 2 sind Zinsen, die 
einem in Osterreich ansässigen Nutzungsberechtig­
ten zufließen, von der malaysischen Steuer befreit, 
wenn die Darlehens- oder sonstige Schuld, 
hinsichtlich der die Zinsen gezahlt werden, eine 
genehmigte Anleihe im Sinne des § 2 Abs. 1 des 
malaysischen Einkommensteuergesetzes 1967 ist. 

(4) Ungeachtet - der Absätze 2 und 3 ist die 
Regierung eines Vertragsstaats im anderen Ver­
tragsstaat von der Steuer auf Zinsen befreit, die der 
Regierung aus diesem anderen Staat zufließen. 

been deemed to be, deducted may be adjusted by 
reference to the rate of tax appropriate to the 
Malaysian year of assessment immediately follow­
ing that in wh ich the dividend was paid. 

4. The term "dividends" as used in this Article 
means income from shares or other rights, not being 
debt-claims, participating in profits, as weil as 
income from other corporate rights which is 
subjected to the same taxation treatment as income 
from shares by the laws of the State of which the 
company making the distribution is aresident. 

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall 
not apply if the beneficial owner of the dividends, 
being a resident of a Coniracting State, carries on 
business in the other Coritracting State of which the 
company paying the dividends is aresident, through 
a permanent establishment situated therein, and the 
holding in respect of which the dividends are paid is 
effectively connected with such permanent estab­
lishment. In such a case the provisions of Article 7 
shall apply. 

6. Where a company which is a resident of a 
Contracting State derives income or profits from the 
other Cqntracting State, that other State may not 
impose any tax on the dividends paid by the 
company to persons who are not residents of that 
other State, or subject the company's undistributed 
profits to a tax on undistributed profits, even If the 
dividends paidor the undistributed profits consist 
wholly or partly of income or profits arising in such 
other State. 

Artide 11 

Interest 

1. Interest arising in a Contracting State and paid 
to a resident of the other Contracting State may be 
taxed in that other State. 

2. However, such interest mayaiso be taxed in the 
Contracting State in which it arises, and according 
to the laws of that State, but if the recipient is the 
beneficial owner of the interest the tax so charged 
shall not exceed 15 per cent of the gross amount of 
the interest. 

3. Notwithstanding the provision~ of paragraph 2, 
interest to which a resident of Austria is beneficially 
entitled shall be exempt from Malaysian tax if the 
loan or other indebtedness in respect of which the 
interest is paid is an approved loan as defined in -
section 2 (1) of the Income Tax Act, 1967 of 
Malaysia. 

4. Notwithstanding the provisions of para­
graphs 2 and 3, the Government of a Contracting 
State shall be exempt from tax in the other 
Contracting State in respect of interest derived by 
the Government from that other State. 
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(5) Im Si~ne des Absatzes 4 bedeutet der 
Ausdruck "Regierung" 

a) im Falle Malaysias' die Regierung von 
Malaysia und umfaßt 

i) die Regierungen der Staaten; 
ii) die Gebietskörperschaften; 

iii) die Körperschaften öffentlichen Rechts; 
und 

iv) die Bank Negara Malaysia; 
b) im Falle Österreichs die Republik Österreich 

einschließlich ihrer Gebietskörperschaften 
und umfaßt auch die "Österreichische Kon: 
trollbankAG". 

(6) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck 
"Zinsen" bedeutet Einkünfte aus Forderungen jeder 
Art, auch wenn die Forderungen durch Pfandrechte 
an Grundstücken gesichert oder mit einer Beteili­
gung am Gewinn des Schuldners ausgestattet sind, 
und insbesondere Einkünfte aus öffentlichen 
Anleihen und aus Obligationen. 

(7) Die Absätze 1, 2 und 3 sind nicht anzuwen­
den, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 
Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus 
dem die Zinsen stammen, eine gewerbliche 
Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte 
ausübt und die Forderung, für die die Zinsen gezahlt 
werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehört. 
In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 

(8) Zinsen gelten dann als aus einem Vertrags­
staat stammend, wenn der Schuldner dieser Staat 
selbst, eine seiner Gebietskörperschaften oder 
Körperschaften öffentlichen Rechts oder eine in 
diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der 
Schuldner der Zinsen, ohne Rücksicht darauf, ob er 
in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in 
einem Vertragsstaat eine Betriebstätte und ist die 
Schuld, für die die· Zinsen gezahlt werden, für 
Zwecke der Bet~iebstätte eingegangen worden und 
trägt die Betriebstätte die Zinsen, so gelten die 
Zinsen als aus dem Staat stammend, in dem die 
Betriebstätte liegt. 

(9) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem 
Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von 
ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen 
und übersteigen deshalb die gezahlten Zinsen, 
gemessen an der zugrundeliegenden Forderung, 
den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtig­
ter ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so 
wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag 
angewendet. In diesem Fall kann der übersteigende 
Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats 
und unter Berücksichtigung der anderen Bestim­
mungen dieses Übereinkommens besteuert werden. 

5. For the purposes of paragraph 4, the term 
"Government" : 

(a) in the case of Malaysia means the Government 
of Malaysia and shall include: 
(i) the governments of the States; 

(ii) the local authorities; 
(iii) the statutory bodies; and 

(iv) the Bank Negara Malaysia; 
b) in the case of Austria means the Republic of 

Austria including the political subdivisions and 
local authorities of the Republic of Austria and 
shall also include the "Österreichische Kon­
trollbankAG". 

6. The term "inter~st" as used in this Article 
means income horn debt claims of every kind, 
whether or not secured by mortgage and whether or 
not carrying a right to participate in the debtor's 
profits, and in particular, income from government 
securities and income horn bonds or debentures. 

7. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall 
not apply if the beneficial owner of the interest, 
being a resident of a Contracting State, carries on 
business in the other Contracting State in which the 
interest arises, through a permanent establishment 
situated therein, and the debt-claim in respect of 
which the interest is paid is effectively connected 
with such permanent establishment. In such a case 
the provisions of Article 7 shall apply. 

8. Interest shall be deemed to arise in a 
Contracting State when the payer is that State itself, 
a political subdivision, a local authority. or a 
statutory body thereof, or a resident of that State. 
Where, however, the person paying the interest, 
whether he is a resident of a Contracting State or 
not, has in a Contracting State a permanent 
establishment in connection with which· the 
indebtedness on which the interest is paid was 
incurred, and such interest is borne by such 
permanent establishment, then such interest shall be 
deemed to arise in the State in which the permanent 
establishment is situated. 

9. Where, by reason of a special relationship 
between the payer and the beneficial owner or 
between both of them and some other person, the 
amount of the interest paid, having regard to the 
debt claim for which it is paid, exceeds the amount 
which would habe been agreed upon by the payer 
and the beneficial owner in the absence of such 
relationship, the provisions of this Article shall apply 
only to the last-mentioned amount. In such case, the 
excess part of the payments shall remain taxable 
according to the laws of each Contracting State, due 
regard being had to the other provisions of this 
Agreement. 
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Artikel 12 

Lizenzgebühren 

(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat 
stammen und an eine im anderen Vertragsstaat 
ansässige Person gezahlt werden, dürfen in diesem 
anderen Staat besteuert werden. 

(2) Diese Lizenzgebühren dürfen jedoch auch in 
dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach dem 
Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer 
darf aber, wenn der Empfänger der Lizenzgebühren 
der Nutzungsberechtigte ist, nicht übersteigen: 

a) 10 vom Hundert des Bruttobetrags der 1ll 

Absatz 31it. a genannten Lizenzgebühren; 
b) 15 vom Hundert des Bruttobetrags der 1ll 

Absatz 3 [jt. b genannten Lizenzgebühren. 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck 
"Lizenzgebühren" bedeutet Vergütungen jeder Art, 
die 

a) für die Benutzung oder für das Recht auf 
Benutzung von Patenten, Mustern oder 
Modellen, Plänen, geheimen Formeln oder 
Verfahren oder von. Urheberrechten an 
wissenschaftlichen Werken oder für die 
Benutzung oder das Recht auf Benutzung 
gewerblicher, kaufmännischer oder wissen­
schaftlicher Ausrüstungen oder für die Mittei­
lung gewerblicher kaufmännischer oder wis­
senschaftlicher Erfahrungen; 

b) für die Benutzung oder für das Recht auf 
Benutzung kinematographischer Filme oder 
Bandaufnahmen für Rundfunk oder Fernse­
hen oder von Urheberrechten an literarischen 
und künstlerischen Werken 

gezahlt werden. 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, 
wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Nut­
zungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem 
die Lizenzgebühren stammen, eine gewerbliche 
Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte 
ausübt und die Rechte oder Vermägenswerte, für 
die die Lizenzgebühren gezahlt werdt;n, tatsächlich 
zu dieser Betriebstätte gehören. In diesem Fall ist 
Artikel 7 anzuwenden. 

(5) Lizenzgebühren gelten dann als aus einem 
Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner dieser 
Staat selbst, eine seiner Gebietskörperschaften oder 
Körperschaften öffentlichen Rechts oder eine in 
diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der 
Schuldner der Lizenzgebühren, ohne Rücksicht 
darauf, ob er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder 
nicht, in einem Vertragsstaat eine Betriebstätte und 
ist die Verpflichtung zur Zahlung der Lizenzgebüh­
ren für Zwecke der Betriebstätte eingegangen 
worden und trägt die Betriebstätte die Lizenzgebüh­
ren, so gelten die Lizenzgebühren als aus dem Staat 
stammend, in dem die Betriebstätte liegt. 

Artide 12 

Royalties 

1. Royalties arising in a Contracting State and 
paid to a resident of the other Contracting State may 
be taxed in that other State. 

2. However, such royalties mayaiso be taxed in 
the Contracting State in which they arise, and 
according to' the laws of that State, but if the 
recipient is the beneficial owner of the royalties, the 
tax so charged shall not exceed: 

(a) 10 per cent of the gross amount of the royalties 
referred to in paragraph 3 (a); 

(b) 15 per cent of the grass amount of the royalties 
referred to in paragraph 3 (b). 

3. The term "royalties" as used in this Article 
means payments of any kind received as a 
consideration for: 

(a)" the use of, or the right to use, any patent, trade 
mark, design or model, plan, secret formula or 
process, or any copyright of scientific work, or 
for the use of, or the right to use, industrial, 
commercial, or scientific equipment, or for 
information concerning industrial, commer­
cial or scientific experience; 

(b) the use of, or the right to use, cinernatograph 
films, or tapes for radio or television 
broadcasting or any copyright of literary or 
artistic work. 

4. The provisions of paragraph 1 an 2 shall not 
apply if the beneficial owner of the royalties, being a 
resident of a Contracting State, carries on business 
in the other Contracting State in which the royalties 
arise, through a permanent establishment situated 
therein, and the right or property in respect of which 
the royalties are paid is effectively connected with 
such permanent establishment. In such a case the 
provisions of Article 7 shall apply. 

5. Royalties shall be cieemed to arise in a 
Contracting State when the payer is that State itself, 
a political subdivision, a local authority or a' 
statutory body thereof, or a resident of that State. 
Where, however, the person paying such royalties, 
whether he is a resident of a Contracting State or 
not, has' in a Contracting State a permanent 
establishment in connection with which the 
obligation to pay the royalties was incurred, and 
such royalties are borne by such permanent 
establishment, then such royalties shall be deemed to 

arise in the State in which the permanent 
establishment is situated. 
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(6) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem 
Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von 
ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen 
und übersteigen deshalb die gezahlten Lizenzge­
bühren, gemessen an der zugrundeliegenden 
Leistung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungs­
berechtigter ohne diese Beziehungen vereinbart 
hätten, so wird dieser Artikel nur auf den letzteren 
Betrag. angewendet. In diesem Fall kann der 
übersteigende Betrag nachdem Recht eines jeden 
Vertragsstaats und unter Berücksichtigung der 
anderen Bestimmungen dieses Übereinkommens 
besteuert werden. 

Artikel 13 

Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen 

(1) Gewinne aus der Veräußerung unbeweglichen 
Vermägens im Sinne des Artikels 6 Absatz 2 dürfen 
in dem Vertrags staat besteuert werden, in dem 
dieses . Vermägen liegt. 

(2) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen 
Vermägens, das Betriebsvermägen einer Betrieb­
stätte ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats 
im anderen Vertragsstaat hat, einschließlich derarti­
ger Gewinne, die bei der Veräußerung einer solchen 
Betriebstätte (allein oder mit dem übrigen Unter­
nehmen) erzielt werden, dürfen im anderen Staat 
besteuert werden. Gewinne aus .der Veräußerung 
von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, die von einem 
Unternehmen eines Vertragsstaats im internationa­
len Verkehr betrieben werden, und von bewegli- . 
ehern Vermägen, das dem Betrieb dieser Schiffe 
oder Luftfahrzeuge dient, dürfen jedoch nur in dem 
Staat besteuert werden, in dem das Unternehmen 
ansässig ist. 

(3) Gewinne aus der Veräußerung des in den 
Absätzen 1 und 2 dieses Artikels nicht genannten 
Vermägens dürfen nur in dem Vertragsstaat 
?esteuert werden, in dem der Veräußerer ansässig 
1st. 

Artikel 14 

Persönliche Dienste 

(1 ) Vorbehaltlich der Artikel 15, 16, 17 und 18 
dürfen Vergütungen, die eine in einem Vertrags­
staat ansässige natürliche Person ails unselbständi­
ger oder selbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem 
Staat besteuert werden, es sei denn, die Arbeit wird 
im anderen Vertragsstaat ausgeübt. Wird die Arbeit 
dort ausgeübt, so dürfen die dafür bezogenen 
Vergütungen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Vergütun­
gen, die eine in einem. Vertrags staat ansässige 
natürliche Person für eine solche im anderen 
Vertragsstaat ausgeübte unselbständige oder selb­
ständige Arbeit bezieht, nur im erstgenannten Staat 
besteuert werden, wenn 

6. Where, by reason of a special relationship 
between the payer and the beneficial owner or 
between both of them and some other person, the 
amount of the royalties paid, having regard to the 
use, right or information for which they are paid, 
exceeds the amount which would have been agreed 
upon by the payer and the beneficial owner in the 
absence of such relationship, the provisions of this 
Article shall apply only 10 the last-mentioned 
amount. In such a case, the excess part of the 
payments shall remain taxable according 10 the laws 
of each Contracting State, due regard being had 10 
the other provisions of this Agreement. 

Artide 13 

Gains from the Alienation of Property 

1. Gains from the alienation of immovable 
property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may 
be taxed in the Contracting State in which such 
property is situated. 

2. Gains from the alienation of movable property 
forming part of the business property of a 
permanent establishment which an enterprise of a 
Contracting State has in the otheLContracting State 
including such gains from the alienation of such a 
permanent establishment (alone or 10gether with the 
whole enterprise) may be taxed in that other State. 
However, gains from the alienation of ßhips or 
aircraft operated by an enterprise of a Contracting 
State in international traffic and movable property 
pertaining 10 the operation of such ships or aircraft 
shall be taxable only in the State of which the 
enterprise is aresident. 

3. Gains from the alienation of any property or 
assets, other than those mentioned in paragraphs 1 
and 2 of this Article, shall be taxable only in the 
Contracting State of wh ich the alienator is a 
resident. 

Artide 14 

Personal Services 

1. Subject 10 the provisions of Articles 15, 16, 17 
and 18 remuneration derived by an individual who is 
a resident of a Contracting State in respect of an 
employment. or a profession shall be taxable only in 
that State unless the employment or profession is 
exercised in the other Contracting State. Ifthe 
employment or profession is so exercised, such 
income as is derived therefrom may be taxed in that 
other State. 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 
remuneration derived by an individual who is a 
resident of a Contracting State in respect of such 
employment or profession exercised in the other 
Contracting State shall be taxable only in the 
first-mentioned State if: 
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a) die natürliche Person sich im anderen Staat 
insgesamt nicht länger als 18 3 Tage während 
des betreffenden Kalenderjahres aufhält und 

b) die Vergütungen von einer Person oder für 
eine Person gezahlt werden, die nicht im 
anderen Staat ansässig ist, und 

c) die Vergütungen nicht von einer Betriebstätte 
getragen werden, die die Person, welche die 
Vergütungen zahlt, im anderen Staat hat. 

(3) Ungeachtet der Bestimmungen der Absätze 1 
und 2 dürfen Vergütungen für unselbständige 
Arbeit, die an Bord eines Seeschiffes oder 
Luftfahrzeuges, das im internationalen Verkehr 
durch ein Unternehmen eines Vertragsstaats betrie­
ben wird, ausgeübt wird, in diesem Staat besteuert 
werden. 

Artikel 15 

Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen 

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen 
und ähnliche Zahlungen, die eine in einem 
Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft 
als Mitglied des Aufsichts- oder Verwaltungsrats 
einer Gesellschaft bezieht, die im anderen Vertrags­
staat ansässig ist, dürfen im anderen Staat besteuert 
werden. 

Artikel 16 

Künstler und Sportler 

(1) Ungeachtet des Artikels 14 dürfen Einkünfte, 
die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person als 
Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- und 
Fernsehkünstler sowie Musiker, oder als Sportler 
aus ihrer im anderen Vertrags staat persönlich 
ausgeübten Tätigkeit bezieht, im anderen Staat 
besteuert werden. 

(2) Fließen Einkünfte aus emer von emem 
Künstler oder Sportler in dieser Eigenschaft 
persönlich ausgeübten Tätigkeit nicht dem Künstler 
oder Sportler selbst, sondern einer anderen Person 
zu, so dürfen diese Einkünfte ungeachtet der 
Artikel 7 und 14 in dem Vertragsstaat besteuert 
werden, in dem der Künstler od<;r Sportler seine' 
Tätigkeit ausübt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung 
auf Vergütungen oder Gewinne, die für Tätigkeiten 
bezogen werden, die in einem Vertrags staat 
ausgeübt werden, wenn der Aufenthalt in diesem 
Staat direkt oder indirekt zur Gänze oder 
wesentlich aus öffentlichen Kassen des anderen 
Vertragsstaats oder seiner Gebietskörperschaften 
oder Körperschaften des öffentlichen Rechts 
unterstützt wird. 

(a) the individual is present in the other State for a 
period or periods not exceeding in the 
aggregate 183 days in the calendar year 
concerned, and ' 

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, a 
person who is not a resident of the other State, 
and 

(c) the remuneration is not borne by a permanent 
establishment which the person paying the 
remuneration has in the other State, 

3. Notwithstanding 'the provisions of para­
graphs 1 and 2 remuneration in respect of an 
employment exercised aboard a ship or aircraft in 
international traffic operated by an enterprise of a 
Contracting State may be taxed in that Contracting 
State. 

Article 15 

Directors' Fees 

Directors' fees and similar payments derived by a 
resident of a Contracting State in his capacity as a 
member of the board of directors of a company 

. which is a resident of the other Contracting State, 
may be taxed in that other State. 

Article 16 

Artistes and Athletes 

1. Notwithstanding the provisions of Article 14 
income derived by a resident of a Contracting State 
as an entertainer, such as a theatre, motion picture, 
radio or television artiste, or a musician, or as an 
athlete, from his personal activities as such exercised 
in the other Contracting State, may be taxed in that 
other State. 

2, Where income in respect of personal activities 
exercised by an entertainer or an athlete in his 
capicity as such accrues not to the entertainer or 
athlete hirnself but to another person, that income . 
may, notwithstanding the provisions of Articles 7 
and 14 be taxed in the Contracting State in which 
the activities of the entertainer or athlete are 
exercised. 

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not 
apply to remuneration or profits derived from 
activities exercised in a Contracting State if the visit 
to that State is directly or indirectly supported 
wholly or substantially from the public funds of the 
other Contracting State, a political subdivision, a 
local authority or a statutory body thereof. 
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Artikel 17 

Ruhegehälter und Renten 

Vorbehaltlich des Artikels 18 Absatz 2 dürfen 
Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen für frü­
here unselbständige Arbeit oder Renten, die aus 
einem Vertrags staat stammen und an eine im 
anderen Vertragsstaat ansässige Person gezahlt 
werden, nur in diesem anderen Staat besteuert 
werden. 

Artikel 18 

Öffentlicher Dienst 

(1) a) Vergütungen, ausgenommen Ruhegehäl­
ter, die von einem Vertragsstaat oder einer 
seiner Gebietskörperschaften oder Kör­
perschaften des öffentlichen Rechts an 
eine natürliche Person für die diesem Staat 
oder der Gebietskörperschaft oder Kör­
perschaft des öffentlichen Rechts geleiste­
ten Dienste gezahlt werden, dürfen nur in 
diesemStaat besteuert werden. 

b) Diese Vergütungen dürfen jedoch nur im 
anderen Vertragsstaat besteuert werden, 
wenn die Dienste in diesem anderen Staat 
geleistet werden und der Empfänger in 
diesem anderen Staat ansässig ist und 

i) ein Staatsangehöriger dieses Staates 
ist oder 

ii) nicht ausschließlich deshalb in diesem 
Staat ansässig geworden ist, um die 
Dienste zu leisten. 

(2) Ruhegehälter, die von einem Vertragsstaat 
oder einer seiner Gebietskörperschaften oder 
Körperschaften des öffentlichen Rechts oder aus 
einem von diesem Staat oder der Gebietskörper­
schaft oder Körperschaft des öffentlichen Rechts 
errichteten Sondervermögen an eine natürliche 
Person für die diesem Staat oder der Gebietskörper­
schaft oder Körperschaft des öffentlichen Rechts 
geleisteten Dienste gezahlt werden, dürfen nur in 
diesem Staat besteuert werden. 

(3) Auf Vergütungen oder Ruhegehälter für 
Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit einer 
gewerblichen Tätigkeit eines Vertragsstaats oder 
einer seiner Gebietskörperschaften oder Körper­
schaften des öffentlichen Rechts erbracht werden, 
sind die Artikel 14, lS und 17 anzuwenden. 

Artikel 19 

Studenten 

(1) Zahlungen, die ein Student, Praktikant oder 
Lehrling, der sich in einem Vertragsstaatausschließ­
lieh zum Studium oder zur Ausbildung aufhält und 
der im anderen Vertrags staat ansässig ist oder dort 
unmittelbar vor der Einreise in den erstgenannten 
Staat ansässig war, für seinen Unterhalt, sein 

Article 17 

Pensions and Annuities 

Subject 10 the provisions of paragraph 2 of 
Article 18, any pensions and other similar remunera­
tion for past employment or any annuity arising in a 
Contracting State and paid 10 a resident of the other 
Contracting State shall be taxable only in that other 
State. 

Artide 18 

Government . Service 

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid 
by a Contracting State or a political 
subdivision, a local authority or a 
statutory body thereof to any individual in 
respect.of services rendered to that State 
or political subdivision, local authority or 
statu1Ory' body thereof shall be taxable 
only in that State. 

(b) However, such remuneration shall be 
taxable only in the other Contracting State 
if the services are rendered in that other 
State and the recipient is a resident of that 
other State who: 
(i) is anational of that State; or 

(ii) did not become a resident of that State 
solely for the purpose of performing 
the services. 

2. Any pension paid by, or out of funds created 
by, a Contracting State, political subdivision, a local 
authority or a statutory body thereof to any 
individual in respect of services rendered to that 
State; political subdivision, local authority or 
statutory body thereof shall be taxable only in that 
State. 

3. The provisions of Articles 14, IS and 17 shall 
apply 10 remuneration or pensions in respect of 
services rendered in connection with any trade or 
business carried on by a Contracting State, a 
political subdivision, a local authority or a statutory 
body thereof. 

Artide 19 

Students 

1. Payments which a student or business 
apprentice who is or was immediately before visiting 
a Contracting State a resident of the other 
Contracting State and who is present in the 
first-mentioned State solely for the purpose of his 
education or training receives for the purpose of his 
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Studium oder seine Ausbildung erhält, dürfen im 
erstgenannten Staat nicht besteuert werden, sofern 
diese Zahlungen aus Quellen außerhalb dieses 
Staates stammen. 

(2) Vergütungen, die ein Student oder Lehrling, 
der in einem Vertragsstaat ansässig ist oder vorher 
dort ansässig war, für eine Beschäftigung erhält, die 
er in dem anderen Staat insgesamt nicht länger als 
183 Tage während des betreffenden Kalenderjahres 
ausübt, werden in dem anderen Staat nicht 
besteuert, wenn die Beschäftigung in unmittelbarem 
Zusammenhang mit seinen Studien oder seiner 
Ausbildung steht. 

Artikel 20 

Lehrer und Forscher 

(1) Eine in einem Vertragsstaat unmittelbar vor 
ihrem Aufenthalt im anderen Vertragsstaat ansäs­
sige natürliche Person, die sich in diesem anderen 
Staat auf Einladung einer Universität, eines 
Colleges, einer Schule oder anderen ähnlichen 
Erziehungseinrichtung während eines Zeitraumes 
von höchstens zwei Jahren ausschließlich zum 
Zwecke der Lehre oder Forschung an dieser 
Erziehungseinrichtung aufhält, ist in diesem ande­
ren Staat hinsichtlich der Vergütungen, die sie für 
diese Lehr- oder Forschungstätigkeit erhält und die 
im erstgenannten Vertragsstaat steuerpflichtig sind, 
von der Besteuerung ausgenommen. 

(2) Dieser Artikel findet keine Anwendung auf 
Einkünfte aus einer Forschungstätigkeit, die haupt­
sächlich zum persönlichen Nutzen einer bestimmten 
Person oder bestimmter Personen unternommen 
wird. 

Artikel 21 

Andere Einkünfte 

Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen 
Person, die in den vorstehenden Artikeln dieses 
Übereinkommens nicht behandelt 'wurden, dürfen 
nur in diesem Vertragsstaat besteuert werden, es sei 
denn, diese Einkünfte stammen aus Quellen des 
anderen Vertragsstaates; in diesem Fall dürfen sie 
auch in diesem anderen Staat besteuert werden. 

Artikel 22 

Vermeidung der Doppelbesteuerung 

(1) In Malaysia wird die Doppelbesteuerung wie 
folgt vermieden: 

a) Gemäß dem Recht" Malaysias betreffend die 
Anrechnung von Steuern anderer Staaten als 
Malaysia auf die malaysische Steuer wird die 
österreichische Steuer, die nach dem Recht 
Österreichs und in Übereinstimmung mit 
diesem Übereinkommen von einer in Malaysia 
ansässigen Person von aus Österreichs stam­
menden Einkünften erhoben wird, auf die 

maintenance, education or tram mg shall not be 
taxed in that State, provided that such payments 
arise from sources outside that State. 

2. Remuneration which a student or business 
apprentice who is or was formerly a resident of a 
Contracting State derives from an emplovment 
which l1e exercises in the other Contracting State for 
aperiod or periods not exceeding in the aggregate 
183 days in any calendar year concerned shall not be 
taxed in that other State if the employment is 
directly related to his studies or apprenticeship. 

Article 20 

T eachers and Researchers 

1. An individual who is a resident of a 
Contracting State immediately before making a visit 
to the other Contracting State, and who, at the 
invitation of any university, college, school or other 
similar educational institution, visits that other State 
for aperiod not exceeding two years solely for the 
purpose of teaching or research or both at such 
educational institution shall be exempt from tax in 
that other State on any remuneration for such 
teaching or research wl1ich is subject to tax in the 
first-mentioned Contracting State. 

2. This Article shall not apply to income'from 
research if such research is undertaken primarily for 
the private benefit of a specific person or persons. 

Article 21 

Income not Expressly Mentioned 

Items of income of a resident of a Contracting 
State which are not expressly mentioned in the 
foregoing Articles of this Agreement shall be taxable 
only in that Contracting State except that if such 
income is derived from sources in the other 
Contracting State, itmay also be taxed in that other 
State. 

Article 22 

Elimination of Double . Taxation 

1. In the case of Malaysia, double taxation shall 
be avoided as folIows: 

(a) Subject to the laws of Malaysia regarding the 
allowance as a credit against Malaysian tax of 
tax payable in any country other than 
Malaysia, Austrian tax payable under the laws 
of Austria and in accordance' with this 
Agreement by a resident of Malaysia in respect 
of income derived from Austria shall be 
allowed as a credit against Malaysian tax 
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malaysische Steuer, die von diesen Einkünften 
erhoben wird, angerechnet. Bestehen. diese 

. Einkünfte in Dividenden, die eine in. Öster­
reich ansässige Gesellschaft an eine in 
Malaysia ansässige Gesellschaft zahlt, der 
mindestens 25 vom Hundert der Stimm anteile 
der die Dividenden zahlenden Gesellschaft 
gehören, wird bei der Steueranrechnung auch 
jene österreichische Steuer berücksichtigt, die 
von dieser Gesellschaft in bezug auf das' 
Einkommen erhoben wurde, aus dem die 
Dividenden gezahlt wurden. Der anzurech­
nende Betrag darf jedoch den Teil der vor der 
Anrechnung ermittelten malaysischen Steuer 
nicht übersteigen, der auf diese Einkünfte 
entfällt. 

b) Im Sinne der Iit. a umfaßt der Ausdruck 
"österreichische. Steuer" nicht die Gewerbe­
steuer, die von einer anderen Bemessungs­
grundlage als dem Ertrag erhoben wird. 

(2) In Österreich wird die Doppelbesteuerung wie 
folgt vermieden: 

a) Bezieht eine in Österreich ansässige Person 
Einkünfte und dürfen diese Einkünfte nach 
diesem Übereinkommen in Malaysia besteuert 
werden, so nimmt Österreich vorbehaltlich der 
lit. bund c diese Einkünfte von der Besteue­
rung aus. Darüber hinaus sind Dividenden, die 
eine in Malaysia ansässige Gesellschaft an eine 
.in Österreich ansässige Gesellschaft zahlt, die 
seit mindestens zwölf Monaten vor dem für 
die Ermittlung des Einkommens der letztge­
nannten Gesellschaft maßgebenden Zeitpunkt 
am Grund- oder Stammkapital der die 
Dividenden zahlenden erstgenannten Gesell­
schaft mindestens zu 25 vom Hundert beteiligt 
ist, von der' österreichischen Körperschaft­
steuer befreit, die von der die Dividenden 
empfangenden letztgenannten Gesellschaft 
erhoben wird. 

b) Bezieht eine in Österreich ansässige Person 
Einkünfte, die nach den Absätzen 2 der 
Artikel 8, 11 und 12 und nach Artikel 21 in 
Malaysia besteuert werden dürfen, so rechnet 
Österreich auf die' vom Einkommen dieser 
Person zu erhebende Steuer den Betrag an, 
der der in Malaysia gezahlten Steuer ent­
spricht. Der anzurechnende Betrag darf 
jedoch den Teil der vor der Anrechnung 
ermittelten Steuer nicht übersteigen, der auf 
die aus Malaysia bezogenen Einkünfte ent­
fällt. Dies gilt auch für Dividenden (:wsge­
nommen jene, die in Absatz 2 lit. a behandelt 
werden), die unter Artikel 10 Absatz 3 fallen, 
und für Zinsen, die unter Artikel 11 Absatz 3 
fallen. 

c) Einkünfte einer in Österreich ansässigen 
Person, die nach diesem Übereinkommen von 
der Besteuerung in Österreich auszunehmen 
sind, dürfen gleichwohl in Österreich bei der 

payable in respect of that income. Where such 
income is a dividend paid by a company which 
is a resident of Austria to a company which is a 
resident of Malaysia and which owns not less 
than 25 per cent of the voting shares .of the 
company paying the dividend, the credit shall 
take into account Austrian tax payable by that 
company in respect ofits income out of which 
the dividend is paid. The credit shall not, 
however, exceed that part of the Malaysian 
tax, as computed before the credit is given, 
which is appropriate to such item of income. 

(b) Für the purpose of sub-paragraph (a) the term 
"Austrian tax" does not include the tax on 
commercial and industrial enterprises com­
puted on a basis other than profits. 

2. In the case of Austria, double taxation shall be 
avoided as folIows: . 

(a) Where a resident of Austria derives income 
which, in accordance with the provisions of 
this Agreement may be taxed in Malaysia, 
Austria shall, subject tu the provisions of 
paragraphs (b) and (c), exempt such income 
from tax. Moreover dividends paid by a 
company which is a resident of Malaysia to a 
company which is a resident of Austria and 
which owns for aperiod of at least 12 months 
prior to the date relevant for the determination 
of the last-mentioned company's profits at 
least 25 per cent of ihe share capital of the 
first-mentioned company paying the dividends 
will be exempt from Austrian corporation tax 
imposed on the last mentioned company 
receiving such dividends. 

(b) Where a resident of Austria derives items of 
income which, in accordance with the 
provisions of paragraph 2 of Articles 8, 11 and 
12 and of Article 21 may be taxed in Malaysia, 
Austria shall allow as a deduction from the tax 
on the income of that resident an amount 
equal to the tax paid in Malaysia. Such 
deduction shall not, however, exceed that part 
of the tax, as computed before the deduction is 
given, which is attributable to such items of 
income derived from Malaysia. The same 
applies to dividends [other than those dealt 
with in subparagraph (a) above] falling under 
paragraph 3 of Article 10 and to interest 
falling under paragraph 3 of Article 11. 

(c) Where in accordance with any provision of 
this Agreement income derived by a resident 
of Austria is exempt from tax in Austria, 
Austria may nevertheless, in calculating the 
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Festsetzung der Steuer für das übrige 
Einkommen der Person einbezogen werden. 

(3) Im Sinne des Absatzes 2 lit. b umfaßt der 
Ausdruck "in Malaysia gezahlte Steuer" 

a) in bezug auf Dividenden, die von emer m 
Malaysia ansässigen Gesellschaft bezogen 
werden, den Betrag der malaysischen Steuer, 
die geschuldet wurde, wenn diese Einkünfte 
nicht auf Grund einer nach den malaysischen 
Gesetzen betreffend die Förderung der 
wirtschaftlichen Entwicklung in Malaysia in 
der im Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses 
Übereinkommens gültigen Fassung oder nach 
anderen Bestimmungen, die in. Malaysia 
nachträglich in Abänderung oder Ergänzung 
dieser Gesetze eingeführt wurden und die im 
wesentlichen ähnlicher Art sind, von der 
Besteuerung ausgenommen oder steuerlich 
begünstigt wären, vorausgesetzt, daß die 
gemäß Absatz 3 gewährte Anrechnung auf die 

- 'österreichische Steuer 40 vom Hundert des 
Bruttobetrags der Dividenden nicht über­
steigt; 

b) in bezug auf Zinsen, auf die Artikel 11 
Absatz 3 anzuwenden ist, einen Betrag, der 1S 
vom Hundert des Bruttobetrags der Zinsen, 
die in Malaysia ohne die gemäß diesem Absatz 
gewährte Befreiung steuerpflichtig wären, 
nicht übersteigt. 

Artikel 23 

Gleichbehandlung 

(1) Staatsangehörige eines Vertrags staats dürfen 
im anderen Vertrags staat keiner Besteuerung oder 
damit zusammenhängenden Verpflichtung unter­
worfen werden, die anders oder belastender ist als 
die Besteuerung und die damit zusammenhängen­
den Verpflichtungen, denen Staatsangehörige des 
anderen Staates unter gleichen Verhältnissen 
unterworfen sind oder unterworfen werden können. 

(2) Die Besteuerung einer Betriebstätte, die ein 
Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen 
Vertragsstaat hat, darf im anderen Staat nicht 
ungünstiger sein als die Besteuerung von Unterneh­
men des anderen Staates, die die gleiche Tätigkeit 
ausüben. 

(3) Unternehmen eines Vertragsstaats, deren 
Kapital ganz oder teilweise unmittelbar oder 
mittelbar einer im anderen Vertragsstaat anSässigen 
Person oder mehreren solchen Personen gehört 
oder ihrer Kontrolle unterliegt, dürfen im erstge­
nannten Staat keiner Besteuerung oder damit 
zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen 
werden, die anders oder belastender ist als die 
Besteuerung und die damit zusammenhängenden 
Verpflichtungen, denen andere ähnliche Unterneh­
men des erstgenannten Staates unterworfen sind 
oder unterworfen werden können. 

amount of tax on the remammg income of 
such resident, take into account the exempted 
mcome. 

3. For the purpose of subparagraph (b) of 
paragraph 2, the term "tax paid in Malaysia" shall 
be deemed to include: 

(a) in respect of dividends received from a 
company which is a resident in Malaysia, any 
amount which would have been payable as 
Malaysian tax but for an qcemption or relief 
from tax granted under the Malaysian laws 
relating to incentives for the promotion of 
economic development in Malaysia which 
were in force on the date of signature of this 
Agreement or any other provisions which may 
subsequently be introduced in Malaysia in 
modification of or in addition to those laws so 
far as they are of a substantially similar 
character. However, any deduction from 
Austrian tax gran ted in accordance with 
paragraph 3 shall not exceed an amount equal 
to 40 per cent of the gross amount of the 
dividends; 

(b) in the case of interest to which paragraph 3 of 
Article 11 applies, an amount not exceeding 1 S 
per cent of the gross amount of the interestin 
respect of which Malaysian tax would have 
been payable but for the exemption granted in 
accordance with that paragraph. 

Article 23 

N on-Discrimination 

1. Nationals of a C~ntracting State shall not be 
s~bjected in the other Contracting State to any 
taxation or any requirement connected therewith, 
which is other or more burdensome than the 
taxation and connected requirements to which 
nationals of that other State in the same 
circumstances are or may be subjected. 

2. The taxation on a permanent establishment 
which an enterprise of a Contracting State has in the 
other Contracting State shall not be less favourably 
levied in that other State than the taxation levied on 
enterprises of that other State carrying on the same 
activities. 

3. Enterprises of a Contracting State, the capital 
of which is wholly or partly owned or controlled, 
directly or indirectly, by one or more residents of 
the other Contracting State, shall not be subjected in 
the first-mentioned State to any taxation or any 
requirement connected therewith which is other or 
more burdensome than the taxation and connected 
requirements to which other similar enterprises of 
the first-mentioned State are or may be subjected. 
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(4) Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als 
verpflichte er 

a) einen Vertragsstaat, den im anderen Vertrags­
staat ansässigen Personen Steuerfreibeträge, 
-vergünstigungen und -ermäßigungen auf 
Grund des Personenstandes oder der Fami­
lienlasten zu gewähren, die er seinen ansässi­
gen Personen gewährt; 

b) Malaysia, in Malaysia nicht ansässigen öster­
reichischen Staatsangehörigen Steuerfreibe­
träge, -vergünstigungen und -ermäßigungen 
zu gewähren, die nach dem im Zeitpunkt der 
Unterzeichnung dieses Übereinkommens gül­
tigen Recht nur malaysischen Staatsangehöri­
gen, die nicht in Malaysia ansässig sind, 
gewährt werden. ~ 

(5) Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als 
hindere er einen Vertragsstaat, den Genuß von 
Steuerbegünstigungen zur Förderung der wirt­
schaftlichen Entwicklung in diesem Staat auf seine 
Staatsangehörigen zu beschränken, vorausgesetzt, 
daß diese Steuerbegünstigungen nicht Staatsange­
hörigen eines dritten Staates gewährt wurden. 

(6) Im Sinne dieses Artikels bezieht sich der 
Ausdruck "Besteuerung" auf Steuern, für die das 
Übereinkommen gilt. 

Artikel 24 

Verständigungsverfahren 

(1) Ist eine in einem Vertrags staat ansässige 
Person der Auffassung, daß Maßnahmen eines 
Vertragsstaats oder beider Vertragsstaaten für sie zu 
einer Besteuerung führen oder führen werden, die 
diesem Übereinkommen nicht entspricht, so kann 
sie unbeschadet der nach dem innerstaatlichen 
Steuerrecht dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmit­
tel ihren Fall der zuständigen Behörde des Staates, 
in dem sie ansässig ist, oder, sofern ihr Fall von 
Artikel 23 Absatz 1 erfaßt wird, der zuständigen 
Behörde des Staates unterbreiten, dessen Staatsan­
gehöriger sie ist. Der Fall muß innerhalb von drei 
Jahren nach der ersten Mitteilung der Maßnahme 
unterbreitet werden, die zu einer dem Übereinkom­
men nicht entsprechenden Besteuerung führt. 

(2) Hält die zuständige Behörde die Einwendung 
für begründet und ist sie selbst nicht in der Lage, 
eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird 
sie sich bemühen, den Fall durch Verständigung mit 
der zuständigen Behörde des anderen Vertrags­
staats so zu regeln, daß eine dem Übereinkommen 
nicht entsprechende Besteuerung vermieden wird. 

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaa­
ten werden sich bemühen, Schwierigk~iten oder 
Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des 
Übereinkommens entstehen, in gegenseitigem Ein­
vernehmen zu beseitigen. Sie können auch gemein­
sam darüber beraten, wie eine Doppelbesteuerung 
in Fällen vermieden werden kann, die im Überein­
kommen nicht behandelt sind. 

4. Nothing in this Article shall be construed as 
obliging: 

(a) a Contracting State to grant to individuals 
who are residents of the other Contracting 
State any personal allowances, reliefs and 
reductions for taxpurposes on account of civil 
status or family responsibilities which it grants 
to its own residents; 

(b) Malaysia to grant to nationals of Austria not 
resident in Malaysia those personal allowan­
ces, reliefs and reductions for tax purposes 
which are by law available on the date of 
signature of this Agreement only to nationals 
of Malaysia not resident in Malaysia. 

5. Nothing in this Article shall be construed so as 
to prevent either Contracting State from limiting to 
its nationals the enjoyment of tax irtcentives 
designed to promote economic development in that 
State provided that such tax incentives have not been 
granted to nationals of a third State. 

6. In this Article, the term "taxation" means taxes 
to which this Agreement applies. 

Article 24 

Mutual Agreement Procedure 

1. Where a resident of a Contracting State 
considers that the actions of one or both of the 
Contracting States result or will result for hirn in 
taxation not in accordance with this Agreement, he 
may, notwithstanding the remedies provided by the 
taxation laws of those States, present hiscase to the 
competent authority of the State of which he is a 
resident or, if his case comes under paragraph 1 of 
Article 23, to that of the State of which he is a 
national. The case must be presented within three 
years from the first notification of the action 
resulting in taxation not in accordance with the 
provisions of the Agreement. 

2. The competent authority shall endeavour, if the 
. objection appears to it to be, justified and if it is not 
itself able to arrive at a satisfactory solution, to 
resolve the case by mutual agreement with the 
competent authority of the other Contracting State, 
with a view to the avoidance of taxation which is not 
in accordance with the Agreement. 

3. The competent authoritiesof the Contracting 
States shall endeavour to resolve by mutual 
agreement any difficulties or doubts arising as to the 
interpretation or application. oE the Agreement. 
They mayaIso consult together for the elimination 
of double taxation in cases not provided for in the 
Agreement. 
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(4) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaa- . 
ten können zur Herbeiführung einer Einigung im 
Sinne der vorstehenden Absätze unmittelbar mitein­
ander verkehren. 

Artikel 25 

Informationsaustausch 

(1) Die zuständigen Behörden der V ertragsstaa­
ten tauschen die Informationen aus, die zur 
Durchführung dieses Übereinkommens erforderlich 
sind. Alle Informationen, die ein Vertragsstaat 
erhalten hat, sind ebenso geheimzuhalten wie die 
auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates 
beschafften Informationen und dürfen nur den 
Personen oder Behörden (einschließlich· der Ge­
richte und der Verwaltungsbehörden) zugänglich 
gemacht werden, die mit der Veranlagung oder 
Erhebung, der Vollstreckung oder Strafverfolgung 
oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln 
hinsichtlich der unter das Übereinkommen fallen­
den Steuern befaßt sind. Diese Personen oder 
Behörden dürfen die Informationen nur für diese 
Zwecke verwenden. Sie dürfen die Informationen in 
einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer 
Gerichtsentscheidung offenlegen. 

(2) Absatz 1 ist nicht so auszulegen, als 
verpflichte er einen Vertragsstaat, 

a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die 
von den Gesetzen oder der Verwaltungspraxis 
dieses oder des anderen Vertrags staats abwei­
ehen; 

b) Informationen zu erteilen, die nach den 
Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsver­
fahren dieses oder des anderen Vertragsstaats 
nicht beschafft werden können; 

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels--, 
Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis 
oder ein Geschäftsverfahren preisgeben wür­
den oder deren Erteilung dem Ordre public 
widerspräche. 

Artikel 26 

Diplomaten und Konsularbeamte 

Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen 
V orrechte, die den Diplomaten und Konsularbeam­
ten nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts 
oder auf Grund besonderer Übereinkünfte zuste­
hen. 

Artikel 27 

Inkrafttreten 

(1) Das Übereinkommen bedarf der Ratifikation; 
die Ratifikationsurkunden werden so bald wie 
möglich in Kuala Lumpur ausgetauscht. 

(2) Dieses Übereinkommen tritt am ersten Tag 
des dritten Monats in Kraft, der dem Monat folgt, in 

4. Th~ competent authorities of the Contracting 
States may communicate with each other directly 
for the purpose of reaching an agreement in the 

. sense of the preceding paragraphs. 

Article 25 

Exchange of Information 

1. The competent authorities of the Contracting 
States shall exchange such information as is 
necessary for carrying out the provisions of this 
Agreement. Any information received by a Con­
tracting State shall be treated as secret in the same 
manner as information obtained und er the domestic 
laws of that State and shall be disclosed only to 
persons or authorities (including courts and 
administrative bodies) involved in the assessment or 
collection of, the enforcement or prosecution in 
respect of, or the determination of appeals in 
relation to, the taxes covered by the Agreement. 
Such persons or authorities shall use the information 
only for such purposes. They may disclose the 
information in public court proceedings or in 
judicial decisions. 

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 
be construed so as to impose on a Contracting State 
the obligation: 

(a) to carry out administrative measures at 
variance with the laws or the administrative 
practice of that or of the other Contracting 
State; 

(b) to supply particulars which are not obtainable 
under the laws or in the normal course of the 
administration of that or of the other 
Contracting State; 

(c) to supply information which would disclose 
any trade, business, industrial, commercial or 
professional secret or trade process, or 
information, the disclosure of which would be 
contrary to public policy. 

. Article 26 

Diplomatie and Consular Officers 

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal 
privileges of diplomatie agents or consular officers 
under the general rules of internationallaw or under 
the provisions of special agreements. 

Article 27 

Entry into Force 

1. This Agreement shall be ratified and the 
instruments of ratification shan be exchanged at 
Kuala Lumpur as soon as possible. 

2. This Agreement shall enter· into force on the 
first day of the third month next followingthat in 
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dem der Austausch der Ratifikationsurkunden 
erfolgt ist, und seme Bestimmungen finden 
Anwendung: 

a) in Malaysia: 
hinsichtlich malaysischer Steuern für das 
Veranlagungsjahr, das am 1. Jänner 1988 
beginnt, sowie für die folgenden Veranla­
gungsj ahre; 

b) in Österreich: 
hinsichtlich österreichischer Steuern für das 
Steuerjahr, das am 1. Jänner 1987 beginnt, 
sowie für die folgenden Steuerjahre. 

Artikel 28 

Kündigung 

Dieses Übereinkommen bleibt auf unbestimmte 
Zeit in Kraft. Jeder Vertragsstaat kann es jedoch am 
oder vor dem 30. Juni eines jeden Kalenderjahres 
nach dem Jahr 1990 schriftlich auf diplomatischem 
Weg kündigen. In diesem Fall findet das Abkommen 
nicht mehr Anwendung: 

a) in Malaysia: 
auf das Veranlagungsjahr, das am 1. Jänner 
des auf das Kalenderjahr, in dem die 
Kündigung erfolgt ist, zweitfolgenden Kalen-' 
derjahres beginnt, sowie auf die folgenden 
Veranlagungsjahre; 

b) in Österreich: 
auf das Steuerjahr, das am 1. Jänner des auf 
das Kalenderjahr, in dem die Kündigung 
erfolgt ist, folgenden Kalenderjahres beginnt, 
sowie auf die folgenden Steuerjahre. 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu 
gehörig Bevollmächtigten dieses Abkommen unter­
zeichnet und mit Siegeln versehen. 

GESCHEHEN zu Wien, am 20. September 1989, 
in zwei Urschriften, jede in deutscher Sprache, 
Bahasa Malaysia und englischer Sprache, wobei alle 
drei Texte gleichermaßen authentisch sind. Im Falle 
einer Meinungsverschiedenheit hinsichtlich der 
Auslegung und Anwendu[lg dieses Übereinkom­
mens ist der englische Text maßgebend. 

Für die Regierung der Republik Österreich: 
Dr. Wolfgang Nolz 

Für die Regierung von Malaysia: 
Abdul Halim bin Ali 

Protokoll 

Anläßlich der Unterzeichnung des Übereinkom­
mens zwischen der Regierung der Republik 
Österreich und der Regierung von Malaysia zur . 
Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur 
Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Ge-

which the exchange of instrumentsof ratification 
takes place and its provisions shall have effect: 

(a) in Malaysia: 
as respects Malaysian tax for the year of 
assessment beginning on the first day of 
January 1988 and subsequent years of 
assessment; 

(b) in Austria: 
as respects Austrian tax for any fiscal year 
beginning on the first day of January 1987 and 
subsequent fiscal years. 

Artide 28 

Termination 

This Agreement sha11 remain in effect indefinitely, 
but either Contracting State may termi.nate the 
Agreement, through diplomatie channels, by giving 
to the other Contracting State written notice of 
termination on or before June 30th in any calendar 
year after the year 1990. In such an event the 
Agreement shall ce ase to have eHect: 

(a) in Malaysia: _ 
for the year of assessment beginning on the 
first day of January in the second ealendar 
year following that in whieh the notiee of 
termination is given and subsequent years of 
assessment; 

(b) in Austria: 
for any fiseal year begirining on the first day of 
January in the calendar year next following 
that in whieh-the notiee of termination is given 
and subsequent fiseal years. 

IN WITNESS whereof the undersigned, duly 
authorised thereto, have signed this Agreement and 
pu_t seals thereto. 

DONE ~n duplieate at Vienna this 20th day of 
September 1989, each in the German language, 
Bahasa Malaysia and the English language, the 
three texts being equally authentie. In the event of 
there being a dispute in the interpretation and the 
applieation of this Agreement, the English text sha11 
prevail. 

For the Government of the Republic of Austria: 
Dr. Wolfgang Nolz 

For the Government of Malaysia: 
Abdul Halim bin Ali 

Protoeol 

At the time of signing the Agreement between the 
Government of Austria and the Government of 
Malaysia for the Avoidanee of Double Taxation and 
the Prevention of Fiseal Evasion with respeet to 
Taxes on Income, the undersigned have agreed that 
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biete der Steuern vom Einkommen haben die 
Unterzeichneten vereinbart, daß folgende Bestim­
mungen einen Bestandteil des Übereinkommens 
bilden: 

Zu Artikel 7 (Unternehmensgewinne) : 
a) Es besteht Einvernehmen, daß in Österreich 

der Ausdruck "Gewinne" im Sinne' dieses 
Artikels Gewinne aus der Beteiligung an einer 
stillen Gesellschaft des österreichischen 
Rechts umfaßt. 

b) Im Falle Malaysias 
i) berücksichtigt Malaysia bei der Zurech­

nung von Unternehmensgewinnen an eine 
Betriebstätte im Sinne des Artikels 5 
Absatz 3 zur Ermittlung eines angemesse­
nen Betriebstättengewinnes den Gesamt­
wert der vertraglichen Leistung und 

ii) erkennt dabei den Abzug von Kosten fUr 
Materialien und Ausrüstungen, die vom 
Unternehmen entweder hergestellt oder 
angeschafft wurden und an die Betrieb­
stätte zum Fremdvergleichspreis geliefert 
wurden, vom Gesamtwert der vertragli­
chen Leistung an, 

Für die Regierung der Republik Österreich: 
Dr. Wolfgang Nolz 

Für die Regierung von Malaysia: 
Abdul Halim bin Ali 

the following provisions shall form an integral part 
of the Agreement. 

In connection with Article 7 (Business Profits): 
(a) It is understood that in Austria the term 

"profits," as used in tl;lis Article includes the 
profits derived frorn a participation in a 
sleepi'ng partnership (Stille Gesellschaft) cre­
ated und er Austria"n Law, 

(b) In the case of Malaysia 
(i) in attributing the business profits of an 

enterpriseto a permanent establishment 
falling under paragraph 3 of Article 5 
Malaysia will take into consideration the 
total' contract value for the purpose of 
arriving at a fair profit to be attributed to 
the permanent establishment; and 

(ii) in so doing Malaysia recognises the 
deduction of cost of materials and, 
equiprnent either manufactured or pur­
chased by the enterprise and transferred to 
the ptrrnanent establishment at arm's 
length prices frorn the total contract value. 

For the Governrnent of the Republic of Austria: 
Dr. Wolfgang N olz 

For the Governrnent of Malaysia: 
Abdul Halim bin Ali 
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VORBLATT 

Problem: 

Die Überschneidung der nationalen Besteuerungsansprüche führt zu internationalen Doppelbesteue­
rungen, die für den betroffenen Abgabepflichtigen unerwünschte Härten zur Folge haben. 

Ziel: 

Durch ein internationales Abkommen soll diese Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom 
Einkommen im Verhältnis zu Malaysia für die Zukunft ausgeschaltet und die steuerlichen Hemmnisse für 
eine fortschreitende Entwicklung· der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen beseitigt werden. 

Inhalt: 

Das Doppelbesteuerungsabkommen orientiert sich inhaltlich an Grundsätzen, die vom Fiskalkomitee 
der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erarbeitet wurden und 
mittlerweile internationale Anerkennung gefunden haben. 

Alternativen: 

Der Doppelbesteuerung könnte auch durch unilaterale Maßnahmen (§ 48 der Bundesabgabenord­
nung, BGBI. Nr. 194/1961, in der geltenden Fassung) begegnet werden. Derartige Maßnahmen könnten 
keine Minderung des Besteuerungsrechtes der anderen Staaten erzwingen und sind zudem mit teilweise sehr 
mühevollen Nachweisproblemen für den Steuerpflichtigen behaftet. 

Der Abschluß eines Doppelbesteuerungsabkommens gibt die Möglichkeit, für österreichische 
Unternehmer Reduzierungen der malaysischen Steuern zu sichern und damit auch eine gerechtere 
Auf teilung der Lasten der Vermeidung der Doppelbesteuerung auf die Vertragsstaaten zu bewirken und 
einen Anreiz für die österreichische Exportwirtschaft zu bieten. 

Kosten: 

Es sind keine nennenswerten Kosten zu erwarten. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Das Übereinkommen zwischen der Regierung 
der Republik Österreich und der Regierung von 
Malaysia zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf 
dem Gebiete der Steuern vom Einkommen samt 
Protokoll ist ein gesetzändernder Staatsvertrag und 
bedarf daher der Genehmigung des Nationalrates 
gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG. Es hat nicht politischen 
Charakter und enthält weder verfassungsändernde 
noch verfassungsergänzende Bestimmungen. Alle 
seine Bestimmungen sind zur unmittelbaren Anwen­
dung im innerstaatlichen Bereich ausreichend 
determiniert, sodaß eine Beschlußfassung gemäß 
Art. 50 Abs. 2 B-VG nicht erforderlich ist. Mit dem 
Inkrafttreten des Staatsvertrages werden im wesent­
lichen keine finanziellen und keine personellen 
Wirkungen verbunden sein. Zwischen Österreich 
und Malaysia bestand bisher kein Vertrag zur 
Vermeid ung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen. Um die 
fortschreitende Entwicklung der bilateralen Wirt­
schaftsbeziehungen zwischen Österreich und Ma­
laysia nicht durch steuerliche Hemmnisse zu 
gefährden, erwies sich der Abschluß des gegen­
ständlichen Vertrages als erforderlich. 

Es haben daher erstmals im Mai 1986 in Wien 
Verhandlungen zum Abschluß eines Übereinkom­
mens zwischen der Regierung der Republik 
Österreich und der Regierung von Malaysia zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur 
Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Ge­
biete der Steuern vom Einkommen stattgefunden. 
Die Verhandlungen wurden im August 1986 in 
Kuala Lumpur fortgesetzt und schließlich mit der 
Ausarbeitung eines akkordierten Vertragsentwurfes 
in deutscher und englischer Sprache sowie in Bahasa 
Malaysia abgeschlossen. Das Übereinkommen 
wurde am 20. September 1989 in Wien unterzeich­
net. Gemäß seinem Art. 27 findet es rückwirkend ab 
dem Steuerjahr 1987 Anwendung. 

Das vorliegende Übereinkommen folgt in seinem 
Aufbau im wesentlichen dem vom Fiskalkomitee der 
Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) ausgearbeiteten Muster­
abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue­
rung des Einkommens und des Vermögens. 

Die Doppelbesteuerung wird durch das Abkom­
men in Österreich grundsätzlich nach der soge­
nannten "Befreiungsmethode" beseitigt, das heißt, 
daß die Einkünfte, die nach den Bestimmungen des 
Abkommens im Quellenstaat besteuert werden 
dürfen, im Wohnsitzstaat von der Besteuerung 
ausgenommen sind. Diese Einkünfte dürfen jedoch 
für die Bemessung des Steuersatzes Berücksichti­
gung finden, der im Wohnsitzstaat für die 
Besteuerung der übrigen Einkommensteile des 
Steuerpflichtigen anzuwenden ist (Progressionsvor­
behalt). Malaysia wendet zur Beseitigung der 
Doppelbesteuerung die "Anrechnungsmethode" an, 
wonach die nach dem Abkommen in Österreich zu 
erhebenden Steuern vom Einkommen auf den Teil 
der malaysischen Steuer vom Einkommen ange­
rechnet wird, der auf diese Einkünfte entfällt. 

11. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1: 

Das Übereinkommen ist ohne Rücksicht auf die 
Staatsangehörigkeit auf natürliche und. juristische 
Personen anzuwenden, die in einem der bei den 
Vertragsstaaren gemäß Art. 4 ansässig sind. 

Zu Artikel 2: 

In sachlicher Hinsicht gilt das Übereinkommen 
für alle in beiden Vertragsstaaten derzeit in Geltung 
stehenden oder künftig erhobenen Steuern vom 
Einkommen. 

Zu Artikel 3 : 

D:eser Artikel enthält die in Doppelbesteuerungs­
abkommen üblichen Begriffsumschreibungen. 

Zu Artikel 4: 

Diese Bestimmungen enthalten die in österreichi­
sche Doppelbesteuerungsabkommen regelmäßig 
aufgenommenen Umschreibungen des Begriffes der 
Ansässigkeit (Abs. 1) sowie die Regelungen zur 
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Lösung von Ansässigkeitskonflikten bei natürlichen 
Personen (Abs. 2). Abs. 3 enthält Regelungen zur 
Vermeidung von Ansässigkeitskonflikten im Fall 
von juristischen Personen. 

Zu Artikel 5: 

Dieser Artikel enthält die Umschreibung des 
Begriffes "Betrieb stätte" ; die Definition folgt im 
wesentlichen jenen Umschreibungen, die in fast 
allen neueren österreichischen Doppelbesteuerungs­
abkommen enthalten sind. Bauausführungen und 
Montagen werden bereits nach mehr als sechsmona­
tiger Dauer als Betriebstätte gewertet. Auch bloße 
Aufsichtstätigkeiten im Zusammenhang mit länger 
als sechs Monate dauernden Bauausführungen oder 
Montagen werden wie Betriebstätten im Sinne des 
Abkommens behandelt. 

Zu Artikel (,: 

Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen werden 
in Übereinstimmung mit der internationalen Praxis 
in dem Staat besteuert, in dem sich das betreffende 
Vermögen befindet. 

Zu Artikel 7: 

Für die Auf teilung der Besteuerungsrechte an 
gewerblichen Gewinnen gilt im allgemeinen die 
international übliche Aufteilungsregel, derzufolge 
gewerbliche Gewinne, die ein Unternehmen eines. 
Vertragsstaats aus dem anderen Vertragsstaat 
bezieht, dort nur insoweit besteuert werden dürfen, 
als sie einer in diesem Staat gelegenen Betriebstätte 
zurechenbar sind. Hiefür sind der Betriebstätte jene 
Gewinne zuzurechnen, die sie unabhängig von dem 
Unternehmen, dessen Betriebstätte sie ist, hätte 
erzielen können. Dieser Grundsatz ist nach der 
ausdrücklichen Vorschrift des Protokolls auch auf 
stille Gesellschaftsanteile anzuwenden: 

Zu Artikel 8: 

Dieser Artikel sieht vor, daß Gewinne aus dem 
Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im 
internationalen Verkehr grundsätzlich nur in dem 
Staat besteuert werden dürfen, in dem sich de~ Sitz 
des Verkehrsunternehmens befindet. Lediglich in 
bezug auf Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen 
im internationalen Verkehr wird dem Quellenstaat 
ein um 50% der nach dessen Recht zu erhebenden 
Steuer ermäßigtes Steuerrecht eingeräumt. 

Zu Artikel 9: 

Dieser Artikel befaßt sich mit verbundenen 
Unternehmen (Mutter- und Tochtergesellschaften 
sowie Gesellschaften unter gemeinsamer Kon-

trolle); er sieht vor, daß' in diesen Fällen die 
Steuerbehörden eines Vertrags staats Gewinnberich­
tigungen vornehmen dürfen, wenn wegen der 
besonderen Beziehungen zwischen den Unterneh­
men nicht die tatsächlich in diesem Staat entstande­
nen steuerlichen Gewinne ausgewiesen werden. 

Zu den Artikeln 10, 11 und 12: 

Das Besteuerungsrecht für Dividenden, Zinsen 
und Lizenzgebühren wird in diesen Artikeln 
grundsätzlich dem Vertragsstaat zugeteilt, in dem 
der Nutzungsberechtigte ansässig ist (Wohnsitz­
staat). Daneben wird auch dem Quellenstaat ein 
eingeschränktes Besteuerungsrecht eingeräumt. 
Dieses beträgt bei Dividenden, die von Österreich 
nach Malaysia fließen, 5% des Bruttobetrags der 
Dividenden im Schachtelverhältnis bzw. 10% in 
allen anderen Fällen. Dividenden, die aus Malaysia 
nach Österreich fließen unterliegen in Malaysia 
bereits nach innerstaatlichem Recht Malaysias 
keiner Kapitalertragsteuer. Zinsen dürfen im Quel­
lenstaat einer Bruttobesteuerung von höchstens 15% 
unterzogen werden, sofern sie nicht auf Grund 
bestimmter "öffentlicher" Anleihen oder Schulden 
gezahlt werden. In diesem Fall sind sie im 
Quellenstaat von der Besteuerung ausgenommen. 
Bei Lizenzgebühren wird dem Quellenstaat ein 
Besteuerungsrecht von höchstens 10% bei gewerbli­
chen und wissenschaftlichen Lizenzgebühren und 
von 15% bei Film- und sonstigen urheberrechtlichen 
Lizenzgebühren eingeräumt. 

Fließen die vorgenannten Einkünfte einer im 
Quellenstaat gelegenen Betriebstätte zu, so sind sie 
als Teil des Gewinnes der Betriebstätte uneinge­
schränkt zu besteuern. 

Zu Artikel 13: 

Dieser Artikel enthält im wesentlichen die 
international üblichen Regelungen für die Besteue­
rung der Gewinne aus Vermögensveräußerung. 

Zu den Artikeln 14, 17 und 18: 

In diesen Artikeln ist die Auf teilung der­
Besteuerungsrechte an Einkünften aus selbständiger 
und nichtselbständiger Arbeit geregelt. Nach Art. 14 
werden private Aktivgehälter (das sind Aktivgehäl­
ter, die nicht unter Art. 18 fallen) im allgemeinen in 
jenem Staat besteuert, in dem die betreffende 
Tätigkeit ausgeübt wird (Tätigkeitsstaat). Art. 14 
Abs. 2 enthält die international übliche Ausnahme­
bestimmung für kurzfristige Auslandstätigkeit. 
Diese Regelungen gelten, abweichend vom OECD­
Musterabkommen, auch für Einkünfte aus selbstän­
diger Arbeit. 

Das Besteuerungsrecht für private Ruhegehälter 
und Renten (das sind solche, die nicht unter Art. 18 
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fallen) ist gemäß Art. 17 ausschließlich dem 
Wohnsitzstaat zugeteilt. 

Aktiv- und Ruhegehälter, die aus öffentlichen 
Kassen im Rahmen der Hoheitsverwaltung für die 
in Ausübung öffentlicher Funktionen geleisteten 
aktiven oder ehemaligen Dienste gezahlt werden, 
dürfen gemäß Art. 18 grundsätzlich nur in jenein 
Staat besteuert werden, in dem sich die auszahlende 
Kasse befindet. Öffentlich-rechtliche Aktivgehälter 
dürfen jedoch nur im anderen Staat besteuert 
werden, wenn die Dienste in diesem anderen Staat 
geleistet werden, der Empfänger dort ansässig ist 
und die Staatsangehörigkeit dieses anderen Staates 
besitzt. " 

Zu Artikel 15: 

Das Besteuerungsrecht für AUfsichtsratsbezüge 
wird nach international üblichen Grundsätzen dem 
Vertrags staat zugeteilt, in dem die Gesellschaft 
ihren Sitz hat, die die AuJsichtsratsbezüge auszahlt. 

Zu Artikel 16: 

Das Besteuerungsrecht für Einkünfte von Künst­
lern und Sportlern aus ihren Darbietungen steht 
grundsätzlich dem Vertrags staat zu, in dem diese 
Tätigkeit ausgeübt wird. 

Fließen die unter Art. 16 fallenden Einkünfte 
nicht den Künstlern oder Sportlern persönlich, 
sondern einer anderen Person (zB im Fall der 
Einschaltung sogenannter "Künstlervermietu'ngsge­
seilschaften") zu, so dürfen diese Einkünfte nach 
der ausdrücklichen Regelung des Abs. 2 in dem 
Staat besteuert werden, in dem die persönliche 
Tätigkeit erbracht wurde (sogenannter "oKünstler­
durchgriff") . 

Abs. 3 sieht eine Steuerbefreiung künstlerischer 
Tätigkeiten im Tätigkeitsstaat vor, wenn der 
Aufenthalt der Künstler zur Gänze oder wesentlich 
aus öffentlichen Kassen des anderen Staates 
unterstützt wird. 

Zu Artikel 19: 

Dieser Artikel enthält Begünstigungen für Stu­
denten, die in den bilateralen steuerlichen Beziehun­
gen Österreichs zu vielen Staaten im wesentlichen 
bereits angewendet werden. 

Zu Artikel 20: 

Dieser Artikel enthält die bereits in ellllgen 
anderen Doppelbesteuerungsabkommen enthaltene 
Sonderregelung für Gastlehrer und Forscher. Diese 
sind unter den dort genannten Voraussetzungen 
von der Besteuerung im Gastland ausgenommen. 

Zu Artikel 21 : 

Durch diese Bestimmung wird grundsätzlich dem 
Wohnsitzstaat des Einkommensempfängers das 
Besteuerungsrecht an allen Einkommensteilen zu­
gewiesen, für die im Abkommen keine besondere 
Zuteilungsregel vorgesehen ist, es sei denn, die 
Einkünfte stammen aus Quellen des anderen 
Staates. In diesem letztgenannten Fall wird auch 
dem Quellenstaat das Besteuerungsrecht an solchen 
Einkünften eingeräumt. 

Zu Artikel 22: 

In diesem Artikel werden die Methoden festge­
legt, 'nach denen die Doppelbesteuerung vermieden 
wird. 

Österreich wendet im allgemeinen die Befrei­
ungsmethode unter Progressionsvorbehalt an. Da­
nach nimmt Österreich alle Einkünfte, für die nach 
den betreffenden Artikeln Malaysia das Besteue­
rungsrecht zugeteilt ist, von seiner Besteuerung aus, 
allerdings unter dem Vorbehalt, daß die auszuschei­
denden Einkünfte' im Wohnsitzstaat für die 
Berechnung des für die Besteuerung des übrigen 
Einkommens maßgeblichen Steuersatzes berück­
sichtigt werden dürfen. Lediglich in bezug auf 
Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren sowie auf die 
auch im Quellenstaat der Besteuerung unterliegen­
den Seeschiffahrtsgewinne und nicht besonders 
geregelten Einkünfte ist die Anrechnungsmethode 
anzuwenden. In Österreich ansässige Empfänger 
von Dividenden (ausgenommen Schachteldividen­
den im Sinne des Art. 22 Abs. 2 lit. a sind zur 
Anrechnung der auf die Ausschüttung entfallenden 
malaysischen Körperschaftsteuer berechtigt. 
Schachteldividenden im Sinne des Art. 22 Abs. 2 
lit. a, die aus Malaysia nach Österreich fließen, sind 
in Österreich jedenfalls auf Grund des Abkommens 
steuerbefreit. Ferner gewährt Österreich für be­
stimmte, auf Grund malaysischer Wirtschaftsförde­
rungsgesetze aus Malaysia steuerfrei oder steuerbe­
günstigt bezogene Dividenden einen "tax sparing 
credit" im Ausmaß der Steuer, die ohne Steuerbe­
günstigung geschuldet würde, höchstens Jedoch in 
Höhe von 40%. Für steuerbefreite Zinsen im Sinhe 
des Art. 11 Abs. 3 wird ein "tax sparing credit" von 
15% gewährt. 

In Malaysia wird die Doppelbeste\lerung nach der 
Anrechnungsmethode vermieden, dh. die in Öster­
reich abkommensgemäß zu erhebende Steuer vom 
Einkommen wird auf den Teil der malaysischen 
Steuer vom Einkommen angerechnet, der auf die 
aus Österreich bezogenen Einkünfte entfällt. 

Zu Artikel 2J: 

Dieser Artikel enthält die international üblichen 
Regelungen über das Verbot von Diskriminierun-, 
gen aus Gründen der Staatsangehörigkeit (Abs. 1) 
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oder der Kapitalbeteiligung (Abs. 3); desgleichen ist 
eine Diskriminierung von Betriebstätten ausländi­
scher Unternehmen gegenüber inländischen Unter­
nehmen untersagt (Abs. 2). Das Diskriminierungs­
verbot gilt, abweichend vom OECD-Musterabkom­
men, nur für Steuern, die unter das Abkommen 
fallen. 

Zu Artikel 24: 

Die Vorschriften dieses Artikels enthalten die 
international üblichen Grundsätze über das in 
Streit- oder Zweifelsfällen durchzuführe.nde Ver­
ständigungsverfahren. 

Zu Artikel 25: 

Durch diese Bestimmungen verpflichten sich die 
beiden Vertragsstaaten, alle Auskünfte auszutau­
schen, die für die richtige Durchführung des 
Abkommens erforderlich sind ("kleiner" Informati­
onsaustausch). 

Zu Artikel 26: 

Dieser Artikel enthält Bestimmungen klarstellen­
der Natur über das Verhältnis des Doppelbesteue­
rungsabkommens zu völkerrechtlich privilegierten 
Personen. 

Zu Artikel 27 und 28: 

Diese Bestimmungen betreffen den zeitlichen 
Anwendungsbereich des Doppelbesteuerungsab­
kommens. Das Abkommen ist rückwirkend auf das 
Steuerjahr 1987 (entspricht dem malaysischen 
"Veranlagungsjahr" 1988) anzuwenden. 

Zum Protokoll: 

Das Protokoll enthält einschränkende bzw. 
klarstellende Regelungen zu Artikel 7, insbesondere 
die Verpflichtung zur Ausscheidung des auf 
Liefergeschäfte entfallenden Gewinnanteiles bei 
Ermittlung von Gewinnen von Baustellenbetrieb­
stätten (vgl. auch EB zu Art. 7). 
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